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Liquiditäts- und Finanzplanung 
als Grundlage für unternehme-
rischen Erfolg 
 

 
 
 

Sie sind ein echter Unternehmertyp? Sie haben 
eine gute Geschäftsidee, die Ihren Kunden ei-
nen einzigartigen Vorteil bieten wird und Sie so-
mit vom Wettbewerb unterscheidet? Ihr Unter-
nehmenskonzept ist schlüssig und Ihr Vorhaben 
verspricht erfolgreich zu werden? Dann bringen 
Sie bereits viele der wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Unternehmensgrün-
dung mit. Was Ihnen noch fehlt ist eine solide 
Liquiditäts- und Finanzplanung. Sie ist die 
Basis eines jeden erfolgreichen Unternehmens.  
 
Bevor Sie sich jedoch an die Zahlenplanung ma-
chen, sollten Sie einen Geschäftsplan schriftlich 
ausarbeiten, in dem folgende Punkte enthalten 
sein sollen: 
 
• Unternehmer(-team) 
• Produkt und Dienstleistung 
• Markt und Wettbewerb 
• Marketing und Vertrieb 
• Geschäftssystem und Organisation 
• Realisierungsfahrplan 
• Finanzplanung 
• Chancen/Risiken 
• ggf. Anlagen 
 
Einen Leitfaden zur Erstellung dieses Planes fin-
den Sie in unserer Broschüre Unternehmens-
start „Der Weg in die Selbständigkeit – Ein Leit-
faden“, den Sie sich von unserer Homepage 
www.hans-lindner-stiftung.de herunterladen 
können oder den wir Ihnen auch gerne zuschi-
cken. 

 
Um Ihr Unternehmen zum Laufen zu bringen 
und dann auch am Laufen zu halten, müssen 
Sie zum einen die planmäßig anfallenden Zah-
lungsverpflichtungen im Überblick behalten. 
Zum anderen ist es jedoch auch wichtig, mögli-
che Liquiditätsengpässe zu begrenzen, die an-
sonsten die Existenz des Unternehmens gefähr-
den könnten. Planen bzw. optimieren Sie daher 
alle Zahlungsströme in Ihrem Unternehmen so 
frühzeitig und so realistisch wie möglich.  
 
Überlegen Sie,  

• wann,  
• wofür und 
• wie viel  
 
Geld Sie benötigen. Handeln Sie vorausschau-
end, dann wird Sie die Zukunft nicht erschre-
cken.  

Nach Einschätzungen des Bayerischen Wirt-
schaftsministeriums sind zu einem Drittel der 
Unternehmenspleiten Planungsmängel, zu zwei 
Drittel auch Finanzierungsmängel für das Schei-
tern verantwortlich. Wir von der Hans Lindner 
Stiftung (HLS) möchten Sie davor bewahren, in 
diese Fallen zu tappen.  
 
• Erstellen Sie einen soliden Finanzierungs-

plan. 
• Errechnen Sie Ihren Liquiditätsbedarf.  
 
 

HLS-Planungstool 
 
Um Sie bei der Finanzplanung zu unterstützen, 
haben wir das HLS-Planungstool entwickelt, mit 
dessen Hilfe Sie eine vollständige Unterneh-
mensplanung für die nächsten drei Jahre erstel-
len können. 
 
Wie bei jeder Datei ist aber diese Software nur 
so gut, wie die Daten die Sie eingeben. Sie soll-
ten sich daher im Vorfeld intensiv mit der vorlie-
genden Beschreibung vertraut machen, um 
mögliche Fehler zu vermeiden. Selbstverständ-
lich stehen wir Ihnen bei Fragen gerne zur Seite. 
 
Die vorliegende Anleitung soll Sie durch die Pla-
nerstellung begleiten. Hierbei ist es uns wichtig, 
Sie nicht nur bei der rein technischen Eingabe 
der Daten zu unterstützen. Wir möchten Ihnen 
auch hilfreiche Tipps geben, wie Sie die Daten 
gewinnen können und wer Sie hierbei unterstüt-
zen kann.  
 
Selbstverständlich unterstützen wir von der 
Hans Lindner Stiftung Sie gerne bei der Erstel-
lung Ihrer Unternehmensplanung. Rufen Sie uns 
einfach an! 
 
Mit einer realistischen, nachvollziehbaren und 
alle Aspekte der Unternehmensentwicklung be-
rücksichtigenden Planung können Sie Ihrem Un-
ternehmen eine solide Basis verschaffen, Ihre 
Managementkompetenz unter Beweis stellen 
sowie sich als zuverlässiger Partner für Kapital-
geber empfehlen. 
 
Hilfreiche Websites:  
  

http://www.hans-lindner-stiftung.de 
http://www.existenzgruender.de 
https://www.gruenderland.bayern 
https://gruenderplattform.de 
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Erstellung der Finanzplanung
 
Vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit und zu je-
dem Jahresanfang ist es unerlässlich, eine Jah-
resplanung zu entwickeln. Wir empfehlen Ihnen 
dringend, eine monatliche Planung für drei 
Jahre zu erstellen. Diese hilft Ihnen die Entwick-
lung Ihres Unternehmens besser einschätzen zu 
können und Ihre Liquiditätssituation zu verfolgen 
und wird auch von den Banken als Unterlage zu-
sammen mit einem Geschäftsplan bei der Fi-
nanzierung und später für die Bonitätsermittlung 
erwartet.  
 
Ihr Kreditgeber möchte auf diese Weise nach-
vollziehen können, ob das geplante Geschäfts-
modell wirtschaftlich machbar ist, und ob Sie in 
der Lage sein werden, den Kapitaldienst, d. h. 
Zinsen und Tilgungen auf die ausgereichten 
Kredite, zu leisten. 
 
Denken Sie hierbei immer daran, dass die Pla-
nung möglichst genau und detailliert erfolgen 
soll. Je ausführlicher Sie die Umsätze planen  z. 
B. durch Aufschlüsselung in Umsatzgruppen, 
desto nachvollziehbarer wird sie. Dasselbe gilt 
für die Aufwandsplanung, die Sie sehr genau er-
mitteln und aufstellen können, da Sie die Rah-
menbedingungen für das Unternehmen bereits 
im Businessplan gesteckt haben:  
 
• Fallen Materialkosten an? In welchem Ver-    

hältnis zum Umsatz? 
• Wie hoch ist die Miete? 
• Werden Mitarbeiter beschäftigt? 
• Fallen Fahrzeugkosten an? 
• Wer macht die Buchhaltung?  
 
Außerdem lassen sich später bei der Ermittlung 
der Plan-Ist-Analyse die Abweichungen sicht-
bar und nachvollziehbar machen und somit  

sind Schwachstellen leichter erkennbar.  
 
Dies heißt jedoch nicht, dass Sie Ihre Kosten 
und Erträge bis zur zweiten Kommastelle genau 
planen sollen. Zum einen würde dies eine 
Scheingenauigkeit vortäuschen, die unrealis-
tisch ist, zum anderen stünde die Gewinnung 
derart exakter Zahlen wohl in keinem Verhältnis 
zum hierzu notwendigen Aufwand. 
 
Die Datei ist für die Erstellung einer 3-Jahres-
Planung ausgelegt. Die jährlichen Erfassungs-
tabellen sind nebeneinanderstehend zu finden. 
Berücksichtigen Sie bei der Planung, dass sich 
nicht nur die Umsätze verändern, sondern auch 
die Kosten erhöhen, z. B. Lohn-, Mieterhöhun-
gen oder Preisentwicklungen. 
 
Die vorgegebene monatliche Planung ist des-
halb sinnvoll, da sich bei einem Existenzgründer 
die Umsätze erst langsam aufbauen und diese 
oft saisonellen Schwankungen unterworfen 
sind. Außerdem sollen die Aufwendungen in 
dem Monat berücksichtigt werden, in denen sie 
auch anfallen, um die tatsächliche Liquiditätsbe-
lastung zu ermitteln. 
 
Die Planungsdatei enthält für mehrere Pla-
nungsteile separate, detaillierte Planungsblätter 
auf Einzelmonatsbasis, die teilweise aufeinan-
der aufbauen. Sie können diese über die Start-
seite, auf der alle Tabellenblätter aufgeführt 
sind, aber auch vom Blatt „Planung“ aus, durch 
einfaches Klicken auf den entsprechenden But-
ton erreichen. Auch über die Navigationsleiste 
am unteren Blattrand können Sie auf die einzel-
nen Blätter zugreifen.  
 
Dabei handelt es sich um folgende Planungs-
blätter: 

Tabellenblatt Eingaben 
Investitionen -Finanzie-
rung 

Gegenüberstellung von Mittelverwendung (Investitionen) und Mittelherkunft (Eigen-
kapital, Beteiligungen, Darlehen); Informationsblatt 

Investitionen Investitionen z. B. für Gebäude, Maschinen, Fuhrpark, Erstwarenlager 
Menge Anzahl der verkaufbaren Produktionseinheiten oder Anzahl der verkaufbaren Stun-

den bzw. Serviceleistungen bei Dienstleistungsunternehmen 
Umsatz Preis pro Mengeneinheit, die in der Mengenplanung geplant wird 
Material Einkaufspreis für Material, Wareneinsatz pro Mengeneinheit, die in der Mengenpla-

nung geplant wird 
Fremdleistungen Preis der Fremdleistungen (z. B. Dienstleistungen Dritter, Freiberufler) pro Mengen-

einheit, die in der Mengenplanung geplant wird 
Personal Löhne und Gehälter, Aushilfslöhne, Sozialkosten 
AfA Abschreibungen (Werteverzehr der Anlagegüter) 
Kapitaldienst Darlehensaufnahme, Tilgungen und Zinsen 
Privatentnahmen Privatentnahmen wie Lebenshaltungskosten, Sonderausgaben und Steuern (nur bei 

Personengesellschaften) 
Planung Sonstige Erträge und Kosten, für die keine Detailplanung erstellt wurde 
Plan 1,Plan 2, Plan 3 Einzelmonatsübersichten jeweils für die drei Planungsjahre 
3-Jahres-Planung Gesamtüberblick über die 3 Planjahre 
Liquidität Planung der Liquidität unter Berücksichtigung der Zeitdifferenz zwischen Umsatz 

und Zahlungseingang 
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Hinweise für die Navigation 
und zur Datenerfassung 
 
 
Pfeiltasten 

 
Die Pfeiltasten, die am lin-
ken oberen Bildrand zu fin-
den sind, bieten die Mög-
lichkeit, ein Tabellen- 

blatt nach vorne bzw. zurück zu blättern. 
 
 

Befehlbutton 
 

Durch Aktivierung des But-
tons (Drücken der linken 
Maustaste, wenn eine 
Hand auf dem Button er-
scheint) springen Sie auf  

das auf der Schaltfläche benannte Tabellenblatt 
bzw. werden Befehle ausgeführt, die im Folgen-
den noch genauer beschrieben werden.  
 
 
Hans Lindner Stiftung (HLS)-Logo 
 

Durch Klicken des HLS-Lo-
gos, das auf jeder Tabelle 
zu finden ist, können Sie 
auf die Startseite (Über-
sicht über sämtliche Tabel-
lenblätter) zurückspringen. 

 
 
Dropdown (Auswahlmenü) 
 

Eingabebereiche, in denen 
nur bestimmte Werte ein-
getragen werden sollen, 
sind mit einer Dropdown-
Auswahl  versehen,  aus 

der die gültigen Daten ausgewählt werden kön-
nen. Die Dropdown-Auswahl wird durch Drü-
cken des Pfeils aufgeführt, der sichtbar wird, 
wenn man die Zelle aktiviert. 

 
Bestimmung des Zeilenumfangs 
 

In den Detailplanungsblät-
tern besteht die Möglich-
keit, die Anzahl der benö-
tigten  Zeilen  in  der  Aus- 

wertung  zu  bestimmen, d. h. die max. 30 Ein-
gabezeilen, die bereits eingeblendet sind, kön-
nen auf die tatsächlich benötigte Zeilenzahl re-
duziert werden. Im Zahlenfeld ist die Zeilenanz-
ahl einzugeben und durch Drücken des neben-
stehenden Buttons werden die nicht benötigten 
Zeilen ausgeblendet.   
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Das HLS-Planungstool ist eine Excel-Datei, die 
sich aus einer Vielzahl von Datenblättern zur 
Datenerfassung und Datenauswertung zusam-
mensetzt. Eingabebereiche sind weiß hinterlegt, 
farbige Zellen (gelb) übernehmen entweder au-
tomatisch Daten aus anderen Detailblättern o-
der aber enthalten Berechnungsformeln. 

Um die enthaltenen Verknüpfungen und die sehr 
komplexen Formeln zu sichern, ist ein Schutz 
der einzelnen Tabellen notwendig. Bei Aufhe-
bung des Schutzes und Erweiterung der Zellen 
kann nicht mehr gewährleistet werden, dass die 
enthaltenen Verknüpfungen und damit der Pla-
nungsüberblick bestehen bleiben. 

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen 
Tabellen beschrieben. Sie finden dort Ausfüll-
hinweise und Abbildungen der Planungstabellen 
mit Beispielszahlen der Schreinerei Muster-
mann. 
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Start 
 
Das Datenblatt „Start“ bietet Ihnen einen Über-
blick über die Struktur der Datei und wie die ein-
zelnen Tabellen zusammenhängen. Die Ta-bel-
len selbst können über diese Seite angesteuert 
werden, in dem der Button, auf dem die Be-
zeichnung des Tabellenblattes steht, gedrückt 
wird. Von den jeweiligen Seiten kommt man 
durch Klicken des Hans-Lindner-Stiftung (HLS)-
Logos (1) wieder auf die Startseite zurück.  
 

 
 
 

Vor Beginn der Planung sollten Sie in der Rubrik 
Angaben die Bezeichnung „Firmenname einge-
ben“ (2) mit Ihrem Firmennamen überschreiben. 
Ihr Firmenname steht dann automatisch auf je-
der Seite. 
 
Damit auf den Auswertungsblättern die richtigen 
Auswertungszeiträume stehen, ist es erforder-
lich bei den Angaben das Startjahr (3) einzuge-
ben. 
 
 
 

  
Abb.1: Das Datenblatt „Start“ zeigt den Aufbau des HLS-Planungstools und ermöglicht eine einfache 
Navigation. 
 
 
Die Planung ist eingeteilt in die Investitions-, die 
Umsatz- und Ertrags- sowie die Liquiditätspla-
nung. 
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Planungsvorbereitung  
 
Bevor Sie mit der Planung beginnen, klicken Sie 
im Blatt „Planung“ auf das Feld „Planung bear-
beiten“. Dadurch werden alle ausgeblendeten 
Zeilen eingeblendet.  
 
Eine Planung ist nur dann sinnvoll, wenn sie 
möglichst vollständig ist, d. h., dass sie auch 
wirklich alle relevanten Kosten- und Ertragspo-
sitionen umfasst. Hier bietet Ihnen unser Blatt 
„Planung“ einen guten Anhaltspunkt, da die da-
rin aufgeführten Ertrags- und Kostenarten sehr 
ausführlich sind. Wir kommen im Anschluss an 
die Detailplanung auf dieses Blatt „Planung“ zu-
rück. 

 
Die Planung basiert auf Netto-Werten, d. h., alle 
angegebenen Umsätze und Kosten sind ohne 
Berücksichtigung der Umsatzsteuer. Sollten 
Ihre Umsätze in Ihrem Unternehmen von der 
Umsatzsteuer befreit sein (steuerbefreite Um-
sätze, Kleinunternehmerregelung §19 UStG), 
müssen Sie allerdings diese Steuer mit einrech-
nen, da Sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt 
sind.  
 
Die genaue Beschreibung der Tabelle „Pla-
nung“ finden Sie nach der Beschreibung der 
Detailblätter. 
 

 

Investitionen - Finanzierung 
 

 

Die Tabelle „Investitionen – Finanzierung“ fügt 
die Blätter Investitionen und Kapitaldienst zu-
sammen, um eine übersichtliche Gegenüber-
stellung beider Planungen zu erhalten, d. h. um 
aufzuzeigen, wie die geplanten Investitionen 
und Betriebsmittel finanziert werden.  

Das Datenblatt unterteilt sich in einen Teil Mittel-
verwendung, der dem „Investitionsplan“ ent-
spricht, und einen Teil Mittelherkunft, der den 
„Finanzierungsplan“ abbildet. Dabei sollten sich 
beide Seiten in gleicher Höhe gegenüber ste-
hen. 
 

Abb.2: In der Investitions- und Finanzierungsplanung müssen sich Mittelverwendung und Mittelherkunft 
in gleicher Höhe gegenüberstehen.  
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Tragen Sie hierzu die in „Investitionen“ ge-

planten kumulierten Werte bei „Mittelver-
wendung“ ein.  

 
• Geben Sie auch Ihren Betriebsmittelbedarf 

an, d. h. die Summe der Ausgaben, die 
kurzfristig finanziert werden müssen, wie 

z. B. Miete, Wasser, Strom oder Bürobedarf 
wie Briefpapier oder Visitenkarten für die 
ersten Monate (Faustregel: 2 bis 3 Mo-
natsumsätze). 

 
• Analog ist die Mittelherkunft zu planen: Ei-

genkapital, Sacheinlagen und sämtliche 
Darlehen, die aufgenommen werden müs-
sen.  



 8 

• Denken Sie bei der Planung Ihres Kapital-
bedarfs daran, dass Sie die benötigten Mit-
tel realistisch und ausreichend planen. Oft 
wird hierbei der Betriebsmittelbedarf ver-
nachlässigt.  

• Es ist ohnehin nicht immer leicht, bei Ban-
ken eine Finanzierung zu bekommen. Eine 

Nachschussfinanzierung ist noch um ein gu-
tes Stück schwieriger. Lassen Sie sich wenn 
möglich Angebote über öffentliche Förder-
mittel machen und nutzen Sie die angebote-
nen Haftungsfreistellungen zur Reservehal-
tung der eigenen Sicherheiten.  

 

 

Investitionen 
 

 
 

Mit der Existenzgründung sind in der Regel In-
vestitionen verbunden – sei es Büroausstattung, 
sonstige Einrichtungsgegenstände (PC, Kas-
sensysteme, Software), Maschinen, Fahrzeuge, 
Renovierungen/Umbauten, evtl. sogar Gebäude 

oder Nutzungsrechte. Planen Sie Ihre betriebs-
notwendigen Investitionen gründlich! Gerade zu 
Beginn der Selbständigkeit werden die Investiti-
onen häufig unterschätzt. 
 

 

 
Abb.3: Investitionsplanung 

Ausfüllhinweise: 
 
• In der Investitionsplanung sind bereits In-

vestitionsgruppen wie Grundstücke, Ge-
bäude, Maschinen, Fuhrpark usw. vorgege-
ben. Sie können diese Gruppen jedoch 
auch durch Einzelaufführung Ihrer Anschaf-
fungen überschreiben. 

 
• Tragen Sie die jeweiligen Anschaffungs-

kosten (netto) in dem Monat ein, in dem Sie 
die neuen Geräte anschaffen.  

 
 Verschaffen Sie sich eine genaue Vorstel-

lung davon, was Sie benötigen und wie hoch 
die Kosten dafür sind. Berücksichtigen Sie 
auch Nebenkosten wie Transport, Installa-
tion, Makler, Notar oder Grunderwerbs-
steuer. 

 
 Planen Sie aus Sparsamkeit oder Geld-

knappheit nicht zu eng. Später stellen Sie 
sonst womöglich fest, dass Sie verschie-
dene Gegenstände doch benötigen. Diese 
müssen dann über ein teures Darlehen fi-
nanziert werden. Eine Nachfinanzierung ist 

oftmals problematisch und die Vertrauens-
basis zur Hausbank wird gestört. 

 
 Überprüfen Sie v. a. aus Liquiditätsgesichts-

punkten, ob es wirklich sinnvoll ist, die Güter 
zu kaufen, oder ob es besser ist, sie zu mie-
ten oder zu leasen. 

 
 Müssen es neue Investitionsgüter sein oder 

reichen Ihnen für den Anfang auch ge-
brauchte Geräte?  

 
 Holen Sie sich Angebote ein, vergleichen 

Sie, suchen Sie Alternativen und planen Sie 
vor allem bei Produktionsmaschinen Kapa-
zitätsreserven mit ein.  

 
• Auch das Erstwarenlager ist hier bei Pro-

duktions- und Handelsunternehmen zu den 
Investitionen hinzuzurechnen, um die anlau-
fende Produktion bzw. den Verkauf sicher-
zustellen. Ermitteln Sie aufgrund der Mate-
rialplanung (siehe Blatt „Material“) welche 
Material- bzw. Warenmenge Sie vorhalten 
müssen. Stellen Sie später immer sicher, 
dass eine gewisse Mindestreserve auf La-
ger liegt.  
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AfA (Absetzung für Abnutzung) 
 

 

Werden abnutzbare Wirtschaftsgüter in Ihrem 
Unternehmen angeschafft (z. B. Maschinen, PC, 
Büromöbel), die mehr als 250 € gekostet haben, 
können die Kosten im Jahr der Anschaffung 
nicht voll als Betriebsausgaben von den Einnah-
men abgezogen werden. Sie müssen vielmehr 
die Anschaffungskosten auf die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes 
verteilen, d. h. in jedem Jahr innerhalb der Nut-
zungsdauer darf nur der anteilige Werteverzehr 
(=Abschreibungsbetrag) als Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden.  
 
Es gilt ein Wahlrecht für geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG): entweder Sie schreiben 
alle GWG bis 800 € (voraussichtlich ab 2024 
1.000 €) sofort ab oder sie bilden für alle GWG 
von 250,01 bis 1000 € einen Sammelposten. 
Dieser wird dann über fünf Jahre zu jeweils 20 
Prozent abgeschrieben. Wenn ein Wirtschafts-
gut (zum Beispiel ein Handy) nicht mehr genutzt 
wird, kann es nicht vorzeitig abgeschrieben und 
aus dem Sammelposten herausgerechnet wer-
den, sondern muss als Teil des Sammelpostens 
weiter abgeschrieben werden – auch wenn es 
sich längst um Elektronikschrott handelt. [Vgl. 
auch Seite 35] 
 
Bei fremdkapitalfinanzierten Investitionsgütern 
sollten diese Abschreibungen verdient werden, 

um die Tilgung leisten zu können. Bei eigenka-
pitalfinanzierten Gütern dienen sie in erster Linie 
dazu, das notwendige Kapital anzusparen, um 
am Ende der Nutzungsdauer das Investitionsgut 
durch ein neues ersetzen zu können. Man 
könnte die AfA somit als eine Art virtuelle Spar-
büchse für Ersatzinvestitionen an-sehen. 
 
Abschreibungen haben keine Auswirkungen auf 
Ihre Liquidität, da die Wirtschaftsgüter in der Re-
gel sofort bezahlt werden müssen und  nicht erst 
bei der jährlichen Verbuchung der AfA. Somit 
werden die Abschreibungen nach Berechnung 
des Betriebsergebnisses zur Ermittlung des 
Cash-flows (Geldzufluss, der aus dem Unter-
nehmen kommt) wieder dem Betriebsergebnis 
(Besteuerungsgrundlage) hinzugerechnet. Im 
Gegenzug werden die Investitionen zum Zeit-
punkt der Anschaffung von der Liquidität abge-
zogen (siehe Liquiditätsberechnung). 
 
Die Planung der Abschreibungen wird eventuell 
die Hilfe Ihres Steuerberaters in Anspruch neh-
men, um den optimalen Abschreibungssatz für 
Ihre Investitionsgüter zu ermitteln, da derzeit 
auch laufend gesetzliche Änderungen vorge-
nommen werden. AfA-Tabellen sind auch im In-
ternet oder im Handel erhältlich.  

 

 
Abb.4: In diesem Abschreibungsbeispiel werden den Maschinen und Geräten eine Nutzungsdauer von 
8 Jahren und der Betriebs- und Geschäftsausstattung von 14 Jahren zu Grunde gelegt. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Tragen Sie bitte in den Spalten die Bezeich-

nung des Wirtschaftsgutes, den Anschaf-
fungswert, in den folgenden Jahren den 
Restbuchwert (Differenz zwischen Anschaf-
fungswertung und bereits abgezogener Ab-
schreibung) und den Abschreibungssatz 
ein. 

 
• Die Abschreibungswerte werden monatlich 

berechnet und sind in den jeweiligen Mo-
natsspalten einzuplanen. Berücksichtigen 
Sie dabei den Anschaffungszeitpunkt des 
Investitionsgutes. 
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 Bei der linearen Abschreibung werden In-
vestitionsgüter über die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer mit einem gleichblei-
benden Jahreswert abgeschrieben. Der 
jährliche Abschreibungssatz errechnet sich 
z. B. bei einer 8-jährigen betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer auf 12,5 % (100/8).  

 
 Zu beachten ist, dass bei unterjährigem Er-

werb (das Wirtschaftsgut wurde nicht im ers-
ten Monat des Jahres erworben) nicht die 
volle Jahresabschreibung, sondern nur für 
jeden angefangenen Monat jeweils 1/12 der 
Jahresabschreibung angesetzt werden darf. 

 
Hilfreiche Websites: 
Abschreibungsrechner und AfA-Tabellen:  
 
www.bundesfinanzministe-
rium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerver-
waltungu-Steuerrecht/Betriebsprue-
fung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html 
 
www.afa-tabelle.net/AfA-Tabelle.html 
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Menge 
 

 
 

Im Rahmen Ihres Gründungsvorhabens müssen 
Sie sich genaue Gedanken darüber machen, 
welche Produkte bzw. Dienstleistungen Sie an-
bieten möchten, d. h. wie Ihre Leistungspalette 
aussehen soll. Diese sollten bereits in Ihrem Bu-
sinessplan aufgeführt sein. Bei einer größeren 
Anzahl von Produkten sollten diese   - wenn 
möglich - zu Gruppen zusammengefasst wer-
den. 
 

Überlegen Sie sich dabei sinnvolle Umsatzgrup-
pen, die Sie auch planen und später bei den tat-
sächlichen Umsatzzahlen verbuchen können. 
Somit ist eine Aufstellung des Plan-Ist-Verglei-
ches möglich, mit dem Sie Ihre Planerreichung 
kontrollieren können.  
 
Für diese Umsatzgruppen muss es möglich 
sein, eine gleiche Einheitsbezeichnung und ei-
nen Durchschnittspreis (Einkauf, Verkauf) zu fin-
den.

 
Abb.5: Die Mengenplanung ermöglicht Ihnen, eine Vorstellung vom Umfang Ihres Geschäftsvorhabens 
zu bekommen. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Führen Sie Ihre gewählte Produkt-/Dienst-

leistungsgliederung in der Spalte „Produkt/ 
Dienstleistung“ auf. Diese Bezeichnungen 
werden automatisch in die Planungsblätter 
„Umsatz“, „Material“, und „Fremdl.“ (Fremd-
leistungen) übernommen.  

 
• Legen Sie die Einheit fest, in der Sie Ihre 

Menge planen wollen. Am Besten ist es in 
Stück, Kunden, Kilogramm, Stunden usw. – 
je nach Produkt bzw. Dienstleistungsart –
anstatt gleich in Euro-Beträgen zu planen. 
Dadurch lässt sich Ihr Umsatz nachvollzie-
hen, da man sich z. B. unter 50 verrechen-
barer Arbeitsstunden mehr vorstellen kann 
als unter der Wertangabe von 3.000 € Um-
satz. 

 
 Für einen Produktions- und Handelsbetrieb 

macht z. B. eine Planung in Produkten Sinn. 
So sollten Sie genau planen, wie viele Ein-
heiten Sie produzieren und absetzen kön-
nen. Unterscheiden Sie hier ggf. nach unter-
schiedlichen Produktvarianten. Für gewisse 
Produkte ist es sinnvoll in Stückzahlen (z. B. 

Schuhe), in Quadratmetern (z. B. Böden) o-
der laufenden Metern (z. B.   Treppengelän-
der) zu planen. 

 
 Für Dienstleistungsunternehmen ist oft eine 

Planung auf Stundenbasis (z. B. Beratungs-
dienstleistungen, Programmierungen) oder 
in Besucherzahlen (z. B. Café, Theater) 
empfehlenswert. 

 
 Definieren Sie nun monatlich Ihre geplan-

ten, realistischen Absatzmengen. Legen Sie 
dabei die im Businessplan durchgeführte 
Marktanalyse zu Grunde. 

  
 Planen Sie Ihre Mengen sehr vorsichtig. Ge-

hen Sie lieber von einer „worst case“-Pla-
nung aus, um festzustellen, ob sich auch bei 
dieser Umsatzmenge das Unternehmen 
trägt. 

 
 Beachten Sie beim zeitlichen Ansatz der 

Menge, dass zum einen die Aufträge erst 
einmal geholt und zum anderen erst produ-
ziert bzw. abgearbeitet werden müssen, be-
vor sie auch in Rechnung gestellt werden 
können. 
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 Berücksichtigen Sie auch, dass zu Beginn 
Ihrer Selbstständigkeit die Aufträge vermut-
lich erst langsam eingehen werden.  

 Auch saisonale Schwankungen und die all-
gemeine wirtschaftliche Situation haben 
Einfluss auf Ihre Auftragslage.  

 
 Überprüfen Sie die vorhandenen Kapazitä-

ten in Ihrem Unternehmen. Sind diese      
überhaupt ausreichend, um diese Menge zu 
erstellen. 

 

 
Umsatz 
 
In der Umsatzplanung werden der in der Men-
genplanung festgelegten Leistungspalette die 
kalkulierten Absatzpreise zugeordnet. Ermitteln 
Sie hierfür die durchschnittlichen Verkaufs-
preise je Absatzgruppe.  

Grundlage für Ihre Umsatzplanung ist natürlich 
eine Preiskalkulation, die Sie für jedes Produkt 
bzw. für Ihre Dienstleistung durchführen müs-
sen. 
 

 
Abb.6: Die Mengenplanung bildet die Grundlage für die Umsatzplanung, in der den geplanten Absatz-
mengen die Preise zugeordnet werden. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• In diesem Datenblatt sind lediglich die Ein-

gabe der Verkaufspreise in der Spalte 
„Preis je Einheit“ (4) notwendig, da diese 
automatisch mit den Mengenangaben aus 
der Mengenplanung multipliziert werden, 
um somit die Einzelmonatsumsätze zu er-
mitteln.  

 
• Die Preise sind immer netto, d. h. ohne Um-

satzsteuer einzugeben. Vergessen Sie je-
doch bei Ihrer Preiskalkulation nicht, diese 
mit einzukalkulieren, da der Endkunde den 
Bruttopreis bezahlen muss. 

 
• Falls Sie bei der Mengenplanung aus-

nahmsweise bereits in Euro geplant haben, 

ist hier eine 1 einzugeben. Damit wird der 
Umsatz aus der Mengenplanung übernom-
men. 

 
 Planen Sie die angestrebten Absatzpreise 

sehr vorsichtig, aber realistisch!  
 
 Sind Ihre Kosten und Ihre Privatentnahmen 

mit diesem Preis gedeckt?  
 
 Was kostet Ihr Produkt beim Wettbewerb? 
 
 Welchen Preis sind Kunden bereit dafür zu 

bezahlen?  
 
Diese Planung ist nicht einfach, jedoch umso 
wichtiger. Unrealisierbare Verkaufspreise ver-
fälschen Ihre gesamte Planung und geben 
Ihnen eine falsche Planungssicherheit. 
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Material 
 

 

Die Tabelle „Material“ ist für Sie von Bedeutung, 
wenn Ihr Unternehmen Produkte herstellt, für 
die Sie Material einkaufen bzw. wenn Sie Han-
delsware vertreiben.  
 

Ausgehend von der im Blatt „Menge“ festgeleg-
ten Produktpalette und deren Absatzmenge, 
werden diesen in der Materialplanung die kalku-
lierten Materialkosten im Verhältnis zum Um-
satz zugeordnet.  
 

 
Abb.7: Analog zur Umsatzplanung wird bei der Materialplanung die geplante Menge mit dem 
Einkaufspreis des Materials mulitipliziert. 
  
Ausfüllhinweise: 
 
• Wie auch in der Umsatzplanung werden hier 

die Mengenangaben zur Erfassung der mo-
natlichen Materialkosten zu Grunde gelegt. 
Somit sind wiederum nur Eingaben in der 
Spalte „EK je Einheit“ (EK = Einkaufspreis) 
(5) notwendig.  

 
• Geben Sie hier analog zur Umsatzplanung 

nur Netto-Einkaufspreise ein. 
 
• Falls Sie in der Mengenplanung bereits 

Euro-Umsätze geplant haben, müssen Sie 
bei der Materialplanung die Materialquote 
eingeben, d. h. bei einem Verkaufspreis von 
19,99 € und einem Einkaufspreis von    7,99 
€ entspricht dies einer Materialquote von 
40% (= 7,99/19,99*100). 

 
• Denken Sie daran, die bereits in der Investi-

tionsplanung erwähnte Warenerstausstat-
tung zu berechnen und in der Investitions-
planung zu ergänzen. 

 
 Versuchen Sie auf Grundlage Ihrer Men-

genplanung Ihren genauen Materialbedarf 
zu ermitteln, um auch bei entsprechender 
Abnahmemenge Preisnachlässe berück-
sichtigen zu können. 

 
 Suchen Sie nach potenziellen Lieferanten 

und stellen Sie dabei sicher, dass diese aus-
reichende Lieferkapazitäten zur Verfügung 
haben. 

 
 Stellen Sie umfassende Marktpreisrecher-

chen an, um Ihre Materialkosten zu ermit-
teln, indem Sie sich Angebote einholen bzw. 
Preislisten anfordern. 

 
 Achten Sie auch auf mögliche Marktpreis-

schwankungen bzw. -entwicklungen. 
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Fremdleistungen (Fremdl.) 
 
Als Fremdleistungen sind Dienstleistungen von 
Dritten zu verstehen, die zum Beispiel als Frei-
berufler dem Unternehmen zur Verfügung ste-
hen oder Veredelungsleistungen an Ihren Pro-
dukten vornehmen. Als Berechnungsgrundlage 
können die geplanten Stunden angesetzt wer-
den oder wieder entsprechend der Leistungspa-
lette die kalkulierten Kosten pro Mengeneinheit.  

Ausfüllhinweise: 
 
• Gehen Sie bei der Erfassung der Fremdleis-

tungskosten analog der Materialplanung 
vor. 
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Personal 
 

 
 

Die Personalplanung in einem neu zu gründen-
den Unternehmen unterliegt einigen Besonder-
heiten, da in der Regel die Mitarbeiterzahl – 
wenn vorhanden – noch nicht sehr groß ist und 
keine Notwendigkeit für klar definierte Zustän-
digkeiten besteht. Dies kann sich jedoch im 
Laufe der Zeit ändern. Daher sollte die Perso-
nalplanung bei der Unternehmenskonzeption 
nicht unterschätzt werden. 
 
Die Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens geht meist einher mit einem ste-
tigen Personalaufbau, der sorgfältig geplant 
werden muss. Andererseits muss aber auch ge-
währleistet sein, dass das Unternehmen bereits 
so viel Umsatz erzielt, um Angestellte tragen zu 
können. 
 
Überprüfen Sie bei der Planung, welche Aufga-
ben Sie selbst übernehmen können und in wel-
chen Bereichen es notwendig ist, Mitarbeiter 
einzustellen.  
 
Prüfen Sie im Gegenzug, ob Sie diese Leistun-
gen von externen Firmen beziehen können. 

Diese Unternehmen haben zwar in der Regel ei-
nen höheren Stundensatz als ein eigener Mitar-
beiter, werden jedoch nur bei Leistungserbrin-
gung bezahlt. Dadurch können Sie sich eventu-
ell auch höhere Qualität einkaufen, als Sie sich 
bei einem Mitarbeiter leisten können. 
 
Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter auf 
die benötigte Qualifikation und gehen Sie von 
"normalen" Arbeitsbelastungen ohne Überstun-
den aus; kurzfristige Zeiten des Mehreinsatzes 
und der Wochenendarbeit sollten nicht als Maß-
stab genommen werden.  
 
Führen Sie – wenn möglich – Arbeitszeitkonten 
ein, um unterschiedliche Auslastungen ausglei-
chen zu können. 
 
Im Blatt „Personal“ werden die Kosten aller Mit-
arbeiter aufgeführt. Unterschieden wird hierbei 
zwischen sozialversicherungspflichtigem, ge-
ringfügig beschäftigtem und sozialversiche-
rungsbefreitem Personal. 

 
 

 

Sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter 

Unter der Rubrik sozialversicherungspflichtige 
Mitarbeiter werden alle Voll- und Teilzeitbe-

schäftigten erfasst, die nicht unter 520 € verdie-
nen und bei denen sich der Arbeitgeber an den 
Sozialversicherungen beteiligen muss.  

 
Abb.8: Berücksichtigen Sie bei der Personalkostenplanung, dass Sie nicht nur den Bruttolohn zahlen 
müssen, sondern zusätzlich die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Erfassen Sie in der Tabelle die einzelnen 

Mitarbeiter, deren Funktion (Produktion, 
Vertrieb, Büro, Geschäftsführer etc.) sowie 
die Arbeitnehmer-Bruttogehälter.  

 
• Beginnen Sie mit der Lohn- bzw. Gehalts-

kostenplanung in dem Monat der geplanten 
Einstellung. 

 

• Berücksichtigen Sie Sonderzahlungen wie 
Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld in den 
entsprechenden Auszahlungsmonaten.  

 
• Zu den Arbeitnehmer-Bruttogehaltssum-

men werden gesondert die Arbeitgeberan-
teile an den Sozialabgaben von derzeit 
durchschnittlich 23 % aufaddiert. Diesen 
Prozentsatz können Sie individuell abän-
dern. 

 

23% 



 16

 Vor der Unternehmensgründung werden 
Sie vermutlich noch keine genauen Vorstel-
lungen über die Höhe der Personalkosten 
haben, die hier auf Sie zukommen. Hilfe in 
diesem Bereich können Sie z. B. vom Ar-
beitsamt oder den zuständigen Kammern 
bekommen.  

 
 Ansonsten finden Sie Informationen in Bran-

chenstudien, die es z. T. bei Banken oder im 
Internet gibt.  

 
 Vielleicht hilft Ihnen auch der Austausch mit 

Freunden oder befreundeten Unterneh-
mern, um sich ein genaueres Bild über die 
in Ihrer Gegend üblichen Stundensätze für 
Arbeitskräfte zu verschaffen. 

 
 Vergessen Sie bei der Planung keinesfalls 

Gehaltsveränderungen (Tarifvereinbarun-
gen), Urlaubs- und Weihnachtsgeld (falls 
vereinbart). 

 
 Prüfen Sie mögliche Förderungen von Sei-

ten des Arbeitsamtes (z. B. Eingliederungs-
zuschuss bei Langzeitarbeitslosen). 

 Stellen Sie vor Unterzeichnung der Arbeits-
verträge Vergleichsrechnungen mit erfolgs-
abhängigen Gehaltsmodellen an. 

 
 Wichtig ist auch, dass Sie auf Auslastungs-

schwankungen flexibel reagieren können. 
Wir empfehlen Ihnen flexible Arbeitszeitmo-
delle zu prüfen, über Outsourcing z. B. der 
Buchhaltung oder Inanspruchnahme von 
Callcentern nachzudenken oder eventuell 
auf die Unterstützung von Zeitarbeitsfirmen 
zu setzen. 

 
 Ergeben sich evtl. Kapazitätsengpässe auf-

grund saisonaler Schwankungen, sollten 
Sie hierfür vorerst Aushilfen beschäftigen. 

 
 Es wird immer schwieriger, ausreichend 

qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen. 
Bilden Sie Ihr eigenes Personal fachspezi-
fisch aus. Wann beginnt dessen Lehrjahr? 
Planen Sie die unterschiedliche Ausbil-
dungsvergütung je nach Lehrjahr mit ein.  

 

 
 
Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter 

Die geringfügig Beschäftigten (unter 520 €) wer-
den in der darunter stehenden Tabelle erfasst.  
 
 

Eine separate Aufgliederung dieser Mitarbeiter 
ist erforderlich, da der Arbeitgeberanteil bei den 
Geringverdienern generell ca. 35% (Rentenver-
sicherung, Krankenversicherung, pauschale 
Lohnsteuer und Umlagen) beträgt. 

 

 
Abb.9: Bei den geringfügig beschäftigten Mitarbeitern werden pauschal 35% Sozialversicherung erho-
ben.
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Geben Sie die Personalkosten für geringfü-

gig Beschäftigte analog der sozialversiche-
rungspflichtigen Mitarbeiter ein. 

31% 

35% 
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Sozialversicherungsbefreite Geschäftsführer 

 

Bei Ihnen als Unternehmer ist Folgendes zu un-
terscheiden: 
 
Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapi-
talgesellschaft (z. B. GmbH) haben Sie einen Ar-
beitsvertrag mit Ihrem Unternehmen. Sie bezie-
hen ein Gehalt, welches in der Personalplanung 
miteingerechnet werden muss. 
  
Sie können sich von den Sozialversicherungen 
als Gesellschafter-Geschäftsführer dann befrei-
en lassen, wenn Sie einen entscheidenden Ein-

fluss auf wesentl. unternehmerische Entschei-
dungen haben (Sperrminorität). Dies muss im 
Gesellschaftervertrag geregelt sein. Die Befrei-
ung erfolgt über Ihren Sozialversicherungsträ-
ger. 
 
Als Inhaber einer Einzelfirma bzw. einer Perso-
nengesellschaft hingegen haben Sie kein festes 
Monatsgehalt. Ihre Privatausgaben sind in dem 
Datenblatt „Privatentnahmen“ zu planen; in der 
Personalplanung werden sie nicht berücksich-
tigt.

 
Ausfüllhinweise: 
 
• Ihre Personalkosten sind dann in der unte-

ren Tabelle in der Personalplanung einzu-
tragen. Ansonsten ist Ihr Gehalt bei den so-
zialversicherungspflichtigen Mitarbeitern 
aufzuführen. 

 
Hilfreiche Websites: 
 
Muster-Arbeitsvertrag:  
www.frankfurt-main.ihk.de/recht/musterver-
trag/arbeitsvertrag_standard/ 
Tariflöhne: 
www.destatis.de 
Tarifverträge:  
www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2179.htm 
Agentur für Arbeit:   
www.arbeitsagentur.de 

 

Kapitaldienst 
 

 

Nachdem Sie Ihre Investitionen geplant haben, 
geht es um deren Finanzierung. Da viele Exis-
tenzgründer nicht ausreichend Eigenkapital zur 
Verfügung haben, müssen sie auf langfristige 
Darlehen zurückgreifen. Dafür können Förder-
kredite von der KfW Mittelstandsbank und von 
der LfA Förderbank Bayern über die Hausbank 
beantragt werden. 
  
Die Gesamtfinanzierung setzt sich i.d.R. aus ei-
ner Kombination von mehreren Förderprogram-
men zusammen, die unterschiedliche Laufzei-
ten und tilgungsfreie Zeiten anbieten.  
 
Diese Kredite sind banküblich abzusichern z. B. 
durch Geldanlagen, Lebensversicherungen, Im-
mobilien. Reichen diese Sicherheiten nicht aus, 
können zusätzlich Haftungsfreistellungen bean-
tragt werden, d. h. sofern ein Vorhaben schei-
tert, verwertet die Hausbank die Sicherheiten, 
die zur Absicherung der Darlehen hinterlegt wur-
den. Sollte ein Teilbetrag des Darlehens nach 
der Sicherheitenverwertung nicht zurückgezahlt 
werden können, teilen sich Hausbank und För-
derbank diesen „Ausfallbetrag" im Verhältnis der 
vereinbarten Haftungsfreistellung.  
 
Die Haftungsfreistellung entbindet den Darle-
hensnehmer jedoch nicht von seiner Zahlungs-

verpflichtung. Und sie ersetzt auch nicht die Si-
cherheiten. Durch die Haftungsfreistellung re-
duziert sich jedoch das Ausfallrisiko der Haus-
bank, so dass diese bei nicht ausreichenden Si-
cherheiten eher bereit sein wird, ein entspre-
chendes Risiko für die Kreditgewährung zu 
übernehmen. 
  
Die genauen Beschreibungen der Förderpro-
gramme finden Sie unter: 
 

www.kfw.de 
www.lfa.de 

 

Oder Sie lassen sich von Ihrer Hausbank oder 
Ihrem Existenzgründerberater beraten. 
 
 Zu beachten ist dabei, dass die Kredite vor 

Vorhabensbeginn beantragt werden müs-
sen. 

 
 Außerdem ist bei einigen Förderdarlehen 

mit Auszahlungsabschlägen zu rechnen, d. 
h. es werden z. B. nur 96 % ausbezahlt und 
die restlichen 4 % als „Gebühr“ eingehalten. 

 
 Ebenso sollte auf mögliche Zinsänderungen 

geachtet werden. 
 Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer 

Kredite, dass die Laufzeit der Darlehen an 
der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter 
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ausgerichtet wird, d. h. wenn z. B. eine Ma-
schine 5 Jahre eingesetzt wird, sollte die Fi-
nanzierung nicht wesentlich kürzer(!)  oder 
länger als 5 Jahre sein. 

 
 Finanzieren Sie Ihre Investitionen nicht über 

den Kontokorrentrahmen. 
 
Vergessen Sie nicht, einen entsprechenden Be-
triebsmittelkredit (Betriebsmittel sind z. B. Per-
sonalkosten, Raumkosten, betrieblich Kosten 
usw.) bzw. Kontokorrentrahmen miteinzupla-
nen, um Anfangsverluste aufzufangen. Außer-
dem sollten Geldmittel in Höhe von mindestens 

zwei bis drei Monatsumsätzen (je nach Branche 
und vereinbarten Zahlungszielen mit den Kun-
den) zur Verfügung stehen, um Liquiditätseng-
pässe, z. B. durch hohe Materialeinkäufe oder 
verzögerte Kundenzahlungen, vorzubeugen. 
 
• In der Tabelle „Kapitaldienst“ werden die be-

nötigten Kredite (Förderkredite, Bankkre-
dite, stille Beteiligungen, Kontokorrentrah-
men) erfasst sowie deren Tilgungen  und 
Zinszahlungen eingeplant.  

 

 
Darlehensentwicklung und -aufnahme 

Im Abschnitt „Darlehensentwicklung“ soll darge-
stellt werden, wie hoch sich der aktuelle Darle-
hensstand unter Berücksichtigung der Tilgun-
gen im jeweiligen Monat beläuft.  

Die Beträge der im laufenden Jahr neu aufge-
nommenen Kredite werden im Abschnitt „Darle-
hensaufnahme“ eingegeben. 
 

 
Abb.10: Die Finanzierung Ihres Unternehmens muss solide geplant sein, damit Sie sich auch auf Ihre 
Zins- und Tilgungszahlungen einstellen können. 
 

Ausfüllhinweise: 
 
• Die Bezeichnung der Darlehen, die Sie in 

dieser Tabelle in der Spalte „Darlehensent-
wicklung“ eingeben, kopiert sich automa-
tisch in die Bereiche Darlehensaufnahme, 
Tilgung und Zinsen sowie in die Folgejahre. 

 

• Neue Kredite werden im Abschnitt „Darle-
hensaufnahme“ erfasst. 

 

• Sind bereits laufende Darlehen vorhanden, 
wird die Darlehenshöhe in der Spalte „Stand 
Jahresanfang“ eingegeben.  

 

• Die Darlehensauszahlungen werden zu 
100% in dem Monat erfasst, in dem das

Darlehen auch tatsächlich ausbezahlt wird. 
Ein vom Kreditgeber einbehaltenes Disagio 
(Abschlag von der Darlehenssumme, z. B. 
4% Einbehalt) wird in der Position „Bank-
spesen und Aufwendung für Kapitalbe-
schaffung“ im Datenblatt „Planung“ berück-
sichtigt.  

 
• Um einen besseren Überblick über Ihre 

Konditionen zu erhalten, ergänzen Sie die 
Spalte „Auszahlung“ mit dem Prozentsatz 
der Kreditauszahlung, und die Spalte „haf-
tungsfrei“ mit der Höhe der geplanten Haf-
tungsfreistellung bei den öffentlichen För-
dermitteln. 
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Tilgung 
 
 
Im Bereich „Tilgung“ sind die Rückzahlungen 
der Kredite zu erfassen. 

 
 
 

 
Abb.11: Berücksichtigen Sie bei der Tilgung die tilgungsfreien Zeiten. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Die Konditionen der einzelnen Darlehen 

sind in den Spalten „Laufzeit“ und „tilgungs-
frei“ anzugeben.  

 
• Die genaue Höhe der Tilgung, die Sie z. B. 

bei den Förderbanken erfahren können, tra-
gen Sie in den entsprechenden Rückzah-
lungsmonaten ein.  

 
• Die Tilgung wird erst im folgenden Monat 

bei der „Darlehensentwicklung“ berücksich-
tigt, da die Zahlung in der Regel am Mo-
natsende erfolgt und für diesen Monat die 

Zinsen für die Tilgung ebenfalls bezahlt 
werden müssen. 

 Bei Fördermitteln beginnen die Tilgungen 
oft erst nach zwei Jahren. Deshalb sollten 
Sie eine 3-Jahres-Planung aufstellen, um 
zu zeigen, dass das Unternehmen in der 
Lage ist, diese Zahlungen zu leisten.  

 
 Viele Unternehmer vergessen diese Tilgun-

gen, die meist halbjährlich zu zahlen sind, 
und legen sich kein entsprechendes Polster 
an. Bitte berücksichtigen Sie diese Zahlun-
gen in Ihrer laufenden Liquiditätsplanung 
und richten Sie sich dafür ein eigenes Bank-
konto ein, auf das Sie – wenn möglich - mo-
natlich einen festen Betrag zurücklegen.  

 
  

 
Zinsen 

 

 

Eine weitere Kostenposition beim Kapitaldienst 
sind die „Zinsen“, die hier aufgeführt werden 
sollen. 
 

 
Abb.12: Die Zinssätze sowie die Zahlungstermine können Sie den Merkblättern der Förderbanken ent-
nehmen. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Zuerst sind in der Spalte „Konditionen“ die 

Zinssätze einzugeben.  
 
• In der Spalte Zeitraum können Sie durch An-

klicken der Zelle ein Dropdown-Menü (6) 
aufrufen, aus dem Sie auswählen können, 
wann Ihre Zinsen fällig sind (monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich (Mai/Septem-ber), 

halbjährlich (Juni/Dezember) oder jährlich 
(Dezember)).  

 
• Haben Sie den Zahlungszeitpunkt bestimmt 

(Spalte Zeitraum), klicken Sie bitte den But-
ton „Zeitraum“ (7), der über dieser Spalte zu 
finden ist. Dadurch werden die Zinsen auto-
matisch berechnet. Dies müssen Sie für je-
des Jahr wiederholen. 
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 Die Finanzierung Ihres Unternehmens muss 
solide geplant sein, damit Sie sich auch Ihre 
Zins- und Tilgungszahlungen leisten kön-
nen. 

 
Hilfreiche Websites: 
 

www.kfw-formularsammlung.de/Tilgungsrech-
nerINET/xhtml/ratierlich.do 
 
www.lfa.de/website/de/spezial/tilgungsrech-
ner/index.php 

 

 

Privatentnahmen (nur Freibe-
rufler, Personengesellschaft) 
 

 
 
 
 

Als selbständiger Unternehmer erhalten Sie in 
der Rechtsform des Einzelunternehmers, der 
Personengesellschaft oder als Freiberufler kei-
nen festen Lohn bzw. kein Gehalt. Sie müssen 
Ihren Privatbedarf in Form von Privatentnahmen 
decken, d. h. von der Liquidität des Unterneh-
mens bestreiten.  
 
Machen Sie sich bewusst, sofern Sie keine wei-
teren Einkünfte haben, dass Sie von Ihrem Un-
ternehmen leben müssen, Sie aber gerade so 
viel aus der Firma entnehmen können, dass Ihr 
Unternehmen nicht in Liquiditätsschwierigkeiten 
gerät und Sie weiterhin investieren können.  
 

Prüfen Sie auch, ob Sie langfristig so viel ein-
nehmen können, wie Sie eventuell als Arbeit-
nehmer verdient haben. Oder sind Sie bereit, fi-
nanzielle Einbußen hinzunehmen? 
 
Die Privatentnahmen sind in der Planungsta-
belle unterteilt in die Bereiche „Lebenshaltung“, 
„Sonderausgaben“, „Einkommenssteuer“ und 
„Sonstiges“.  
 
 
 
 
 
 

Lebenshaltung 
 
Im Bereich Lebenshaltung sind alle privaten Ent-
nahmen anzuführen, die Sie als Privatperson 

benötigen und durch das Unternehmen verdie-
nen müssen.  

 
Abb.13: Privatentnahmen zur Bestreitung der täglichen Ausgaben. 
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Miete für die Privatwohnung 
 

• Lebenshaltungskosten für Kleidung, Le-
bensmittel, Privat-PKW 

 
• Zinsen und Tilgungen z. B. für finanziertes 

Wohneigentum 
 
• Sparbeiträge z. B. für Bausparer  
 
• Unterhaltsleistungen für Kinder  
 
• Private Anschaffungen, Urlaub etc. 
 

 
 
 Versuchen Sie nicht bei rechnerisch zu 

knapper Liquidität bei den notwendigen Pri-
vatentnahmen den Rotstift anzusetzen.  

 Die Untergrenze könnte Ihr bisheriges Net-
toeinkommen darstellen. 
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Sonderausgaben 
 
Zu den Sonderausgaben zählen Aufwendun-
gen, die der privaten Lebensführung zuzurech-
nen sind und nicht als Betriebsausgaben be-
rücksichtigt werden können. Sonderausgaben 
mindern den Gesamtbetrag der Einkünfte und 
führen zu einer Verringerung der Steuerlast.  
 
Hierunter fallen unter anderem:  
 
• Krankenversicherung (Krankentagegeld) 
• Lebensversicherung (Kapital-/ Risikolebensv.)  
• Rentenversicherung 
• Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung 
• Private Unfallversicherung, 
• Private Haftpflichtversicherung 

Die Kranken- sowie die Rentenversicherungen 
wurden bisher durch Ihren Arbeitgeber und 
durch Sie zu gleichen Teilen finanziert. Als selb-
ständiger Unternehmer ist es Ihnen überlassen, 
wie, wo und in welcher Höhe Sie sich absichern.  
 
Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Ver-
sorgung im Versicherungsfall gewährleistet ist 
(z. B. durch Krankentagegeld oder späteren 
Rentenanspruch). Sparen Sie hier nicht an fal-
scher Stelle! 
 

 
Abb.14: In den Sonderausgaben werden sämtliche privaten Versicherungen aufgeführt. 
 
Krankenversicherung 
 
Die Krankenversicherung ist ein unverzichtbarer 
Schutz. Sie haben dabei die Entscheidungs-
möglichkeit sich privat oder freiwillig bei den ge-
setzlichen Krankenversicherungen zu versi-
chern. 
 
Lassen Sie sich konkrete Angebote von den ein-
zelnen Versicherungen machen und berück-
sichtigen Sie bei Ihrer Wahl Ihre Familiensitua-
tion/-planung und die Beitragsentwicklung mit 
zunehmendem Alter.  
 
Die Beiträge zur privaten Krankenversicherung 
sind einkommensunabhängig und steigen mit 
zunehmendem Alter, d. h. im Rentenalter kön-
nen höhere Zahlungen auf Sie zukommen. 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen berechnen 
Ihre Beiträge auf Grundlage des Einkommens. 
Da beim Existenzgründer noch nicht festgestellt 
werden kann, welches Einkommen er tatsäch-
lich erzielt (Steuerbescheid wird in der Regel 
erst eineinhalb bis zwei Jahre später vorgelegt), 
wird ein Mindesteinkommen als Beitragsgrund-
lage festgelegt. Der Beitragssatz selbst ist wie-
derum von der gewählten Krankenversicherung 
abhängig.  
 
Eine Kombination gesetzlich-privat ist möglich: 
Wenn Ihnen die Kassenleistungen nicht ausrei-

chen, können private Zusatzversicherungen ab-
geschlossen werden (Chefarztbehandlung, 
Zahnersatz, Krankentagegeld). 
 
Krankentagegeld 
 
Wer als Selbständiger vorübergehend arbeits-
unfähig ist (z. B. wegen Krankheit), muss in der 
Regel in dieser Zeit mit Einkommenseinbußen 
rechnen. Ein über eine freiwillige gesetzliche o-
der private Versicherung abgeschlossenes 
Krankentagegeld gibt Ihnen die Möglichkeit 
diese Einbußen auszugleichen. 
 
Um einen akzeptablen Versicherungsbeitrag zu 
erhalten, ist es sinnvoll, den Leistungsbeginn 
erst nach zwei, drei oder mehreren Wochen 
nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit zu vereinba-
ren.  
 
Gesetzliche Versicherungen zahlen Krankenta-
gegeld für ca. eineinhalb Jahre aus, private er-
fahrungsgemäß bis zu zwei Jahre (bis zur Fest-
stellung einer Berufsunfähigkeit). 
 
Rentenversicherung 
 
Selbständige Unternehmer sollten auch recht-
zeitig den Aufbau ihrer Altersversorgung planen.  
 
Einige Berufsgruppen (z. B. Lehrer, Künstler, 
Handwerker) sind jedoch trotz ihrer Selbständig-
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keit verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversi-
cherung einzuzahlen. Für diese Pflichtversicher-
ten ist eine Befreiung von der gesetzlichen Ver-
sicherung nur unter gewissen Umständen mög-
lich. So können manche Handwerker sich erst 
nach 18 Jahren Beitragszahlung befreien lassen 
(Ausnahme: GmbH).  
 
Als Junghandwerker, d. h. als Handwerker der 
zum ersten Mal selbständig ist, ist jedoch für die 
ersten drei Jahre ohne Einkommens-nachweis 
die Hälfte des ansonsten von Handwerkern zu 
zahlenden Regelbeitrages als Pflichtbeitrag zu 
zahlen. 
 
Ein Rentenanspruch besteht nach fünfjähriger 
Zugehörigkeit zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Der selbständig Erwerbstätige hat die 
Möglichkeit – wenn er nicht bereits versiche-
rungspflichtig ist –, auf Antrag in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzuzahlen. Hierdurch er-
langt er denselben Versicherungsschutz wie die 
Pflichtversicherten. Prüfen Sie, ob diese Alter-
native für Sie sinnvoll ist, oder ob es besser ist, 
eine eigene Vorsorge zu treffen. 
 
Es ist in jedem Fall zu prüfen, wie hoch die An-
sprüche aus der gesetzlichen Rentenkasse 
sind. Dies kann meist – wenn überhaupt – nur 
eine Grundversorgung sein. Bauen Sie sich eine 
eigene private Vorsorge auf, z. B. durch Geldan-
lagen wie Sparverträge, Investmentfonds, Im-
mobilienbesitz, kapitalbildende Lebensversiche-
rungen oder private Rentenver-sicherungen. 
 
Sie sollten sich jedoch in der Anfangszeit nach 
der Gründung noch nicht zu hoch mit Beitrags-
zahlungen belasten, um die Liquidität des Unter-
nehmens nicht zu gefährden. Denken Sie an 
eine ausreichende Absicherung, wenn sich Ihre 
Firma gut entwickelt hat. 
 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeit 
 
Bitte überprüfen Sie auch Ihren Schutz bei Er-
werbs- und Berufsunfähigkeit. Wer vor dem 
01.01.1961 geboren ist, hat noch einen gesetz-
lichen Anspruch auf eine Erwerbs- und Berufs-
unfähigkeitsrente. Dieser Anspruch verfällt aber 
nach zwei Jahren, wenn man nicht freiwillig wei-
ter in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
zahlt. 
 
Private Anbieter haben in den letzten Jahren ein 
umfangreiches Angebot an Versicherungen in 
diesem Bereich aufgestellt. Nutzen Sie dieses 
Angebot, um im Fall von Berufs- bzw. Erwerbs-
unfähigkeit entsprechend abgesichert zu sein.  
 
Im Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung ist 
das Unfallrisiko gering: Nur einer von zehn Be-
rufstätigen muss deshalb seinen Job aufgeben. 

Bei 90% der Fälle sind dagegen schwere Krank-
heiten für den Verlust der Arbeitskraft verant-
wortlich: Die meisten Berufsunfähigen leiden un-
ter Herz-, Kreislauf- oder Knochenerkrankun-
gen.  
 
Achten Sie bei der Auswahl der Versicherung 
vor allem auf eine ausreichende Leistungsdauer 
der vereinbarten Rente, damit keine große Lü-
cke zwischen dieser Rente und der Altersrente 
entsteht. 
 
Unfallversicherung 
 
Denken Sie auch an eine Unfallversicherung, 
die im Fall der Erwerbsminderung durch Unfall 
zahlt.  
 
Risikolebensversicherung 
 
Eine Risikolebensversicherung empfiehlt sich 
vor allem zur Absicherung von Krediten, damit 
im Falle Ihres Todes Ihr Lebenspartner und Ihre 
Kinder nicht völlig ungesichert sind. Denken Sie 
daran, dass Sie nicht nur für sich, sondern auch 
für Ihre Familie sorgen müssen, damit sie in der 
Lage ist, im Unglücksfall Ihre Kredite zurückzu-
bezahlen bzw. eine Versorgung zu erhalten. 
 
• Wann sind die einzelnen Versicherungs-

prämien/-beiträge fällig? Tragen Sie diese 
bitte im entsprechenden Monat ein.  

 
 
Hilfreiche Websites: 
 
Welche Versicherungen sind sinnvoll? 
 
www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikatio-
nen/Gruenderzeiten/infoletter-gruenderzeiten-
nr-05-versicherungen.html 
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Einkommenssteuer 
 

 

Das Betriebsergebnis von den Personengesell-
schaften und Freiberuflern unterliegt der Ein-
kommenssteuer. Da es sich um eine Personen-
steuer handelt, wird sie bei den Privatentnah-
men berücksichtigt 
  
Ihre Einkommenssteuer richtet sich nach Ihrer 
persönlichen Einkommenssituation, d. h. Ihrem 

Betriebsergebnis und dem daraus resultieren-
den persönlichen Steuersatz, sowie Ihrem Fami-
lienstand und ggf. weiteren Einkünften.  
 
Sie können die voraussichtliche Höhe aus den 
Einkommenssteuertabellen ersehen bzw. hier 
kann Ihnen Ihr Steuerberater weiterhelfen.  
 

 
 

 

Ausfüllhinweise: 
 

• Wenn Sie alle Planzahlen (Umsätze und 
Aufwendungen) eingetragen haben, erhal-
ten Sie in der Tabelle „Planung“ Ihr zu ver-
steuerndes Betriebsergebnis (Zeile 182). 
Aus der Einkommenssteuertabelle können 
Sie ablesen, wie hoch Ihre fällige Steuer ist. 
Tragen Sie diese in die Tabelle ein.  

 
 Das Finanzamt fordert von Ihnen eine vier-

teljährliche Vorauszahlung, die sich nach 
der voraussichtlichen Steuerschuld richtet. 
Sie als Existenzgründer müssen deshalb 
eine Einkommensschätzung abgeben. Im 
Folgejahr wird das Einkommen des Vorjah-
res zu Grunde gelegt.  

 

 Die Zahlungstermine sind der 10. März, 10. 
Juni, 10. September und 10. Dezember. 

 
 Beachten Sie, wenn Sie im ersten Jahr 

keine Vorauszahlung leisten, jedoch Steu-
ern zahlen müssen, dass Sie nach Abgabe 
der Steuererklärung genügend Liquidität 
zur Begleichung der Steuerschuld zur Ver-
fügung haben. Zusätzlich müssen Sie die 
Steuervorauszahlungen für das laufende 
Jahr bezahlen. Dies kann schon eine grö-
ßere Summe ausmachen und trotz guter 
Auftragsbücher die Existenz Ihres Unter-
nehmens gefährden. 

 
Hilfreiche Website: 
 
Einkommensteuerrechner: 
 
www.bmf-steuerrechner.de

 
Sonstiges 

 

 

Unter der Rubrik „Sonstiges“ kann z. B. der Ei-
genverbrauch verzeichnet werden, d. h. Entnah-
men, die Sie in Form von Waren aus der Firma 
ziehen.  
 
Im Bereich „Sonstiges“ kann auch der Grün-
dungszuschuss aufgeführt werden, den man 
vom Arbeitsamt als Zuschuss für 6 Monate in 
Höhe des Arbeitslosengeldes zuzüglich einer 
Pauschale (300 €) für die Sozialabgaben bezie-

hen kann. Der Gründungszuschuss ist eine Er-
messensleistung und wird gewählt, wenn man 
am Arbeitsmarkt nicht vermittelbar ist und noch 
150 Tage Restanspruch auf Arbeitslosengeld 1 
hat. Die Sozialversicherungspauschale in Höhe 
von 300 € wird im Ermessen der Arbeitsagentur 
nach den 6 Monaten evtl. für weitere 9 Monate 
gewährt, wenn sich die Tragfähigkeit bis dahin 
bestätigt hat.  
 

 
 

 

Ausfüllhinweise: 
 

• Geben Sie den Gründungszuschuss oder 
auch sonstige fest kalkulierbare Einnahmen 
mit negativem Vorzeichen ein. Somit wer-
den Ihre Privatentnahmen reduziert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilfreiche Websites: 
 
Agentur für Arbeit:   

www.arbeitsagentur.de 
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Planung  
 

 
 

Nach Abschluss dieses Datenblattes haben Sie 
nun alle Detail-Planungen fertiggestellt. Nun ist 
die Planung der übrigen Ertrags- und Kosten-
positionen Ihres Unternehmens vorzunehmen. 
 
In der Tabelle „Planung“ werden alle Detail-Pla-
nungen (Investitionen, Abschreibungen, Um-
satz, Material, Fremdleistungen, Personal, Kapi-
taldienst sowie Privatentnahmen) automatisch 
übernommen. Außerdem werden hier die sons-
tigen Aufwendungen wie Raum-, Versiche-
rungs-, Kfz-Kosten usw. erfasst.  
 
Falls die Konten ausgeblendet sind, drücken Sie 
den Button „Planung bearbeiten“ (8). 
 
Die Positionen, die von den vorhergehenden Ta-
bellen übernommen werden, sind gelb hinterlegt 
und können in der Planung nicht überschrieben 
werden. Diese Zeilen sind zusätzlich durch But-
tons (9) gekennzeichnet, die direkt auf die ent-
sprechenden Planungstabellen führen. 
 
Die weiteren Positionen, die bisher noch nicht 
geplant worden sind, sollten Sie in den weißhin-
terlegten Zellen ergänzen. Dies sind insbeson-
dere folgende Kostenblöcke: 
 
• sonstige Materialaufwendungen 
• sonstige Personalkosten 
• Raumkosten 
• sonstige Steuern 
• Versicherungen/Beiträge 
• Kfz-Kosten 

• Werbe-/Reisekosten 
• Kosten der Warenabgabe 
• Reparatur-/Instandhaltungskosten 
• sonstige betriebliche Aufwendungen  
 
Versuchen Sie die Kosten so genau wie möglich 
zu ermitteln: Wie hoch werden die Raumkosten 
sein? Mit welchen Reisekosten ist zu rechnen? 
… Lediglich diejenigen Positionen, welche für 
Ihr Unternehmen nicht zutreffen, dürfen dann 
auch tatsächlich frei bleiben, wie etwa „Material“ 
oder „Transportkosten“ bei Dienstleistungsun-
ternehmen.  
 
Die angemessene Höhe der jeweiligen Kosten-
positionen ist in jedem Fall branchenabhängig. 
Diese können Sie jedoch unter Umständen bei 
den jeweiligen Innungen oder Fachkammern Ih-
rer Branche erbitten, oder aber bei Banken 
nachfragen, ob sie Ihnen Branchenberichte zur 
Verfügung stellen können. 
 
Falls Sie unter den Bezeichnungen kein ent-
sprechendes Konto für Ihre Erträge oder Auf-
wendungen finden, stehen Ihnen unter den ent-
sprechenden Kontengruppen (z. B. Raumkos-
ten) freie Zeilen zur Verfügung (mit „frei“ ge-
kennzeichnet). Das Wort „frei“ (10) in der Spalte 
E können Sie mit Ihrer Bezeichnung überschrei-
ben.  
 
Bitte versuchen Sie, die Kosten möglichst auch 
den Monaten zuzuordnen, in denen sie zah-
lungswirksam werden. Nur so ist ein realisti-
sches Liquiditätsmanagement möglich. 
 

 
Abb.15: Aufbau der Planungstabelle 
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Ausfüllhinweise: 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Hilfe-
stellungen und Denkanstöße für die Planung der 
einzelnen Kostengrößen geben. Grundsätzlich 
sollten Sie daran denken, dass nahezu jede 
Größe ermittelt werden kann.  
 
 Suchen Sie im Internet. 
 
 Sprechen Sie mit Freunden und Bekannten. 

 Fragen Sie nach bei Behörden und Verbän-
den. 

 
 Holen Sie sich Angebote entsprechender 

Anbieter ein.  
 
Die Möglichkeiten der Datengewinnung sind 
vielfältig – seien Sie kreativ! 
 

 
 

Personalaufwendungen 

 Neben den Lohn-/Gehaltskosten fallen für 
die Mitarbeiter Beiträge zur Berufsge-nos-
senschaft an, die sowohl von den an die Mit-
arbeiter gezahlten Löhnen und Gehältern 
als auch von der Einstufung des Unterneh-
mens in sogenannte Gefahrklassen abhän-
gig sind.  

 
 Branchen mit höherem Unfallrisiko zahlen 

im Verhältnis mehr als Branchen mit gerin-
gerem Risiko. Die Berufsgenossenschaft 
hat dazu Risikogemeinschaften, die sog. 
Gefahrklassen, gebildet.  

 Jeder Betrieb wird aufgrund seiner Bran-
chenzugehörigkeit in eine Gefahrklasse ein-
geordnet. Der Beitrag kann bei der jeweils 
zuständigen Berufsgenossenschaft nachge-
fragt werden. 

 
 Wenn Sie zusätzliche freiwillige Leistungen 

an Ihre Mitarbeiter bezahlen, für die keine 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden, 
können Sie diese hier ergänzen. 

 
Berufsgenossenschaftsverband: 

www.dguv.de 

 
 

Raumkosten  
 

 

 Machen Sie sich genaue Gedanken dar-
über, wie viel Raumbedarf Sie haben. 

 
 Müssen Sie dafür ein Büro anmieten oder ist 

noch Platz im eigenen Wohnraum?  
 
 Benötigen Sie ein Lager o. eine Werkstatt? 
  
 Planen Sie die benötigten Flächen realis-

tisch, denn überdimensionale Büroflächen 
treiben die Kosten oft ungeahnt in die Höhe.  

 
 Was sind die üblichen Quadratmeter-Preise 

in Ihrer Gegend?  
 
 Mit welchen Nebenkosten pro Quadratme-

ter müssen Sie rechnen?  
 

 Hier können Sie den Mietspiegel Ihrer Re-
gion beim statistischen Bundesamt anfor-
dern oder ebenfalls bei der örtlichen IHK o-
der Gemeinde anfragen.  

 
 Der Strom- und Wasserbedarf wird sicher 

bei einem produzierenden Unternehmen 
bedeutend höher sein als bei einem Dienst-
leister. Aber welche Werte sind realistisch? 
Achten Sie bei Produktionsmaschinen auf 
Verbrauchsangaben des Herstellers.  

 
 

 
 
 
 

 
Sonstige Steuern 
 
Bei den „sonstigen Steuern“ werden die Gewer-
besteuer, die Grundsteuer und sonstigen Steu-
ern erfasst. 
 
Hinweise zur Gewerbesteuer: 
Die Gemeinden sind berechtigt, von jedem Ge-
werbebetrieb eine Gewerbesteuer zu erheben, 

mit Ausnahme der Freiberufler, für die bisher 
keine Gewerbesteuerpflicht besteht.  
Die Gewerbesteuer bezieht sich auf den Gewer-
beertrag (gewinnabhängig), d. h. auf das ermit-
telte Betriebsergebnis. Dieses wird um Zu- und 
Abrechnungen vermehrt bzw. vermindert (z. B. 
Hinzurechnung von Fremdkapitalzinsen). 
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Die endgültige Höhe der Gewerbesteuer ergibt 
sich aus der Anwendung des von der Gemeinde 
festgesetzten Hebesatzes (vgl. z.B. 2018: 
Passau 400%, Landshut 420%, Regensburg 
425%). Da die Hebesätze sehr unterschiedlich 
festgesetzt werden, ist der Unterschied in der 
Belastung hieraus erheblich. 
 
Die Gewerbesteuer ist im Gegensatz zur Ein-
kommens- und Körperschaftsteuer eine Be-
triebsausgabe und reduziert das Betriebsergeb-
nis. 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer erge-
ben sich auch Unterschiede bei den verschiede-
nen Rechtsformen. Personengesellschaften 
können i.d.R. einen Freibetrag von 24.500 € ab-
ziehen, nicht jedoch Kapitalgesellschaften. 
 
Der daraus ermittelte Gewerbesteuermessbe-
trag wird mit dem Hebesatz der jeweiligen Ge-
meinde multipliziert. 
 

 
Abb.16: Für die Höhe der Gewerbesteuer ist die Rechtsform mit entscheidend.  
 
Ausfüllhinweise: 
 
• Zur Ermittlung der Gewerbesteuer steht 

Ihnen ein Gewerbesteuerrechner zur Verfü-
gung, den Sie aufrufen können, wenn Sie in 
der Planung den Button „Gewerbesteuer-
rechner“ (zu finden unter „sonstigen Steu-
ern“) drücken. 

 
• Aus Vereinfachungsgründen wurde auf die 

Hinzurechnungen und Kürzungen verzich-
tet. Den genauen Betrag kann Ihnen Ihr 
Steuerberater errechnen. 

 
• Wählen Sie zuerst aus dem Dropdown-

Menü Ihre Rechform (Freiberufler, Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft) aus (11). Der 
Rechner berücksichtigt dann bei den Perso-
nengesellschaften die entsprechenden Frei-
beträge. 

 
• Geben Sie das ermittelte Betriebsergebnis 

(alle Umsätze und Aufwendungen müssen 

eingegeben sein; das Jahresergebnis fin-
den Sie in der „Planung“ in Zeile 182) in die 
vorgesehene Zelle ein (12). 

 
• Tragen Sie den Hebesatz Ihrer Gemeinde in 

die entsprechende Zelle (13) ein. 
 
• In der rothinterlegten Zelle (14) erhalten Sie 

die „grob“ errechnete Gewerbesteuer, die 
Sie in die Planung übertragen. 

 
 Beachten Sie, dass Sie vierteljährliche Ge-

werbesteuervorauszahlungen leisten müs-
sen. Diese werden im ersten Jahr an Hand 
Ihrer Gewinnschätzung und im zweiten Jahr 
auf Grund Ihrer Vorjahressteuerzahlung er-
mittelt und sind im Februar, Mai, August und 
im November zu leisten. 

 
 Berücksichtigen Sie bei Ihrer Standortwahl 

die Gewerbesteuerhebesätze der jeweiligen 
Gemeinden, die oft sehr unterschiedlich 
sein können. Vor allem in Ballungsgebieten 
sind die Sätze sehr hoch. 
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Versicherungen 
 

 

 Versicherungen gibt es in einer fast nicht 
mehr überschaubaren Vielzahl – für alle nur 
denkbaren Gefahren. Setzen Sie deshalb 
Schwerpunkte: Welche Risiken bestehen? 
Welche wollen oder müssen Sie durch eine 
Versicherung abdecken? Welche sofort, 
welche gegebenenfalls später? Für kleine 
Schäden oder Bagatellen ist ein Versiche-
rungsschutz in der Regel zu teuer.  

 
 Ausreichende Versicherung ist sehr wichtig 

für den Bestand des Unternehmens. Da es 
jedoch sehr unterschiedliche Angebote gibt, 
sollten Sie sich ausführlich und umfassend 
beraten lassen! 

 
Nachfolgend finden Sie Beispiele, in welchen 
Bereichen betriebliche Risiken entstehen kön-
nen. 
 
Mögliche Risiken für Ihren Betrieb 
- Feuer, Blitzschlag, Explosion 
- Sturm, Hagel, Leitungswasser 
 
Gefahren für die Betriebseinrichtung 
- Feuer, Explosion 
- Vandalismus 
- Leitungswasser, Sturm 
- Einbruchdiebstahl 
- Glasbruch 
 
Gefahren für den Warenbestand 
- Feuer, Explosion 
- Einbruchdiebstahl 
- Leitungswasser, Sturm 
- Vandalismus 
- Transport 
- Verderb 
 
Haftpflichtschäden 
- auf Grund der Grundstückseigentümerhaftung 
oder Mieterhaftung 
- durch Handlungen des Unternehmers und 
seiner Angestellten 
- durch schadhafte Leistungen und Produkte 
- auf Grund von Umweltverunreinigungen 
 
Schäden durch Unterbrechung des Geschäfts-
betriebs 
- entgangener Umsatz/Gewinn plus weiterlau-
fende Kosten 
 - Mehrkosten durch Produktion auf Ersatzma-
schinen 
 - Mehrkosten durch den Fremdbezug von Wa-
ren 
 
 Fordern Sie konkrete Angebote zu Betriebs-

haftpflicht-, Brandschutz-, Gebäude- und 

Sachversicherungen oder aber auch bran-
chenspezifischen Versicherungen wie z. B. 
Baustellenversicherungen an.  

 
 Die Betriebshaftpflichtversicherung ist in 

manchen Branchen eine Pflichtversiche-
rung und sollte in keinem Betrieb fehlen. Bei 
betrieblich bedingten Haftungsschäden 
springt nicht die private Versicherung ein. 

 
 Sie sollten sich nicht überversichern, kei-

nesfalls jedoch aus falsch verstandener 
Sparsamkeit wichtige Bereiche unver-si-
chert lassen. 

 
 Lassen Sie sich nicht zum Abschluss drän-

gen! Sie selbst sollten nach reiflicher Über-
legung auf den Versicherungsvertreter mit 
dem besten Angebot zugehen. Versiche-
rungsvermittler, die sich der Qualität ihres 
Angebotes bewusst sind, haben es nicht nö-
tig, auf den Abschluss zu drängen.  

 
 Jeder Versicherungsschutz sollte auf Ihre 

speziellen Probleme abgestimmt sein. Häu-
fig führt Zeitmangel zu der Suche nach 
schnellen Lösungen und zum Einkauf von 
kompletten Versicherungspaketen. Sie ent-
halten allerdings nicht selten neben den ge-
wünschten Versicherungen noch zusätzli-
che Verträge, die Sie im Normalfall als „nicht 
so wichtig“ eingestuft hätten.  

 
 Lange Vertragslaufzeiten sind für den Versi-

cherungsnehmer kein Vorteil. Die Laufzeit 
der Verträge sollte, außer in der Lebens- 
und Berufsunfähigkeitsversicherung, gene-
rell nur ein Jahr betragen. Sie als Versiche-
rungsnehmer und Beitragszahler berauben 
sich sonst aller Möglichkeiten, später in re-
lativ kurzer Zeit günstigere Angebote wahr-
zunehmen.  

 
 Der erste Beitrag ist fällig, wenn Sie den 

Versicherungsschein vom Versicherer er-
halten. Sie müssen ihn ohne Verzug bezah-
len! Grund: Ein Versicherungsvertrag 
kommt ab dem vereinbarten Zeitpunkt nur 
zu Stande, wenn unverzüglich (die Recht-
sprechung sagt hier: innerhalb von fünf Ta-
gen) gezahlt wird. Beachten Sie dies nicht, 
sind Sie womöglich ohne Versicherungs-
schutz. Die Versicherer nehmen diese Re-
gelung der Prämienzahlung, die im Versi-
cherungsvertragsgesetz verankert ist, sehr 
genau. 

 
 Teilweise können Versicherungen z. B. über 

Handwerkskammern günstiger abgeschlos-
sen werden. Informieren Sie sich!  
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Beiträge zu Wirtschafts- und Fachverbänden 

 
 

 Es besteht Mitgliedspflicht je nach Art Ihres 
Unternehmens entweder bei der Hand-
werkskammer oder bei der Industrie- und 
Handelskammer. 

 

 Die Höhe der Beiträge können Sie bei den 
jeweiligen Verbänden direkt erfragen. Sie 
richtet sich häufig nach den Erträgen Ihres 
Unternehmens. 

 

Kfz-Kosten 
 

 

 Prüfen Sie, was für Sie günstiger ist, ob Sie 
ein Firmenfahrzeug anschaffen oder mit in 
die Firma einlegen, oder ob es günstiger ist, 
das private Kfz betrieblich zu nutzen und da-
für die Km-Pauschale von derzeit 0,30 € an-
zusetzen (diese Kosten sind unter dem 
Punkt Reisekosten zu planen). 

 
 Falls Sie sich ein Firmenauto anschaffen, 

sollten Sie ebenfalls – wenn möglich mit 
Hilfe des Steuerberaters – abwägen, ob es 
vorteilhafter ist es zu kaufen oder zu leasen.  

 
 Bei einem geleasten Fahrzeug können Sie 

hier die Leasingraten steuerlich ansetzen, 
bei einem gekauften Auto werden die Auf-
wendungen bei den Abschreibungen er-
fasst.  

 
 Auf welcher Basis lassen sich die von Ihnen 

gefahrenen Kilometer realistisch schätzen? 
Wie viele Kilometer werden Sie voraussicht-
lich pro Monat fahren und wie hoch ist dem-
zufolge Ihr Treibstoffbedarf? Haben Sie die 

gestiegenen Kosten in diesem Bereich be-
rücksichtigt?  

 
 Bedenken Sie bitte auch, dass Reparaturen 

anfallen können und werden, dass Sie Ihre 
Fahrzeuge zum Kundendienst bringen müs-
sen und nicht zuletzt, dass zweimal im Jahr 
ein Reifenwechsel notwendig ist.  

 
 Haben Sie hier Erfahrungswerte? Wenn 

nicht, könnten Sie z. B. bei einer KFZ-Werk-
statt ein Angebot einholen oder aber die 
Verbrauchertabellen des ADAC zu Rate zie-
hen.  

 
 In welchen Monaten sind hier die Kosten an-

zusetzen?  
 
 Die Planung der Versicherungskosten kann 

analog den übrigen Versicherungen erfol-
gen und die Höhe der Steuer kann im Inter-
net erfragt werden. 

  
  

 
 
Reisekosten/Werbung/Bewirtung 

 

 

 Je nach Branche werden Sie mehr oder we-
niger Reisekosten verursachen. Haben Sie 
hier realistische Größen geplant? Wie häu-
fig besuchen Sie Ihre Kunden? Wie weit 
wohnen diese entfernt? Reisen Sie per 
PKW, Bahn oder Flugzeug? Werden Park-
gebühren anfallen? Benötigen Sie eine 
Übernachtung? 

 
 Die durchschnittlichen Kosten für Flug, Ho-

tel, Bahn usw. können Sie im Reisebüro o-
der über das Internet erfragen. 

  
 Bekommen Mitarbeiter Verpflegungspau-

schalen, wenn Sie länger unterwegs sind? 
 
 Denken Sie auch daran, dass Sie mit Zei-

tungsanzeigen, Werbeprospekten oder 
Mustern, eventuell auch mit Kundenge-
schenken (z. B. Weihnachtsgeschenke) o-
der Bewirtungskosten rechnen müssen.  

 

 Wollen Sie eine Einweihungsfeier machen? 
300 € sind hier schnell für Getränke und be-
legte Brötchen ausgegeben. Und gelegent-
lich (1- bis 2-mal im Monat) werden Sie ver-
mutlich Kunden zum Essen einladen.  

 
 Was kostet ein Werbeinserat in Ihrer Lokal-

zeitung? Wie häufig planen Sie in der 
Presse zu werben?  

 
 Wie hoch sind die Kopier- oder Druckkosten 

für Werbeprospekte? Auch hier können Sie 
in Druckereien oder Copy-Shops Angebote 
einholen, die Ihnen die Planung erleichtern. 
Welche Auflage ist sinnvoll?  

 
 Wie häufig schätzen Sie, dass Sie in Ihrem 

Unternehmen kostenlose Muster an Ihre 
Kunden verschicken werden?  

 
 Nicht vergessen dürfen Sie auch die sonsti-

gen Werbekosten: Briefpapier, Visitenkar-
ten, Aufnäher auf Arbeitskleidung, Werbung 
auf Ihren Fahrzeugen und so weiter. Die 
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Liste ist lang und hier sind schnell einige 
Euro ausgegeben, die in der Planung drin-
gend berücksichtigt werden müssen.  

 
 Die Gestaltung Ihres Firmenlogos ist von 

besonderer Bedeutung. Fragen Sie hier ei-
nen Fachmann um Rat, denn ein einmal 
etabliertes Firmenimage ist nur schwer und 
teuer zu ändern. 

 Auch die Gestaltung einer Internetseite kos-
tet Geld. Hier variieren die Preise sehr stark. 
Wir empfehlen Ihnen, nicht nur professio-
nelle Agenturen in Betracht zu ziehen, son-
dern eventuell auch über einen Aushang an 
Universitäten, Fachhochschulen oder even-
tuell Grafiker-Berufsschulen nach kosten-
günstigen Umsetzern zu suchen. 1.000 € 
sind keine große Summe in diesem Bereich.  

 
 
Kosten der Warenabgabe 

 
 Die Kosten für Verpackungsmaterial und 

Transport fallen i.d.R. bei Unternehmen an, 
die Produkte produzieren bzw. an den Kun-
den weiterverschicken. 

 
 Die Kosten sind oft in Abhängigkeit von der 

verkauften Menge zu planen. 
 

 Wenn Sie mit Ihrem Kunden vereinbart ha-
ben, dass dieser diese Aufwendungen 
übernimmt, sollten Sie die Verrechnungs-
preise beim Umsatz und die Kosten hier er-
fassen, um später beim Plan-Ist-Ver-gleich 
keine großen Abweichungen zu erhalten.  

 

 
Instandhaltungsaufwendungen 

 
 Die Kosten für Instandhaltung sollten Sie 

nicht unterschätzen, v. a. wenn Sie eigene 
Gebäude haben. Überlegen Sie, wann 
neue Reparaturen fällig sind. Sind Böden 
zu erneuern? Müssen die Wände gestri-
chen werden? 

 Berücksichtigen Sie bei Ihren Maschinen 
die Verschleißerscheinungen. Die entspre-
chenden Teile müssen ersetzt werden. 
Manche Hersteller geben Durchschnitts-
werte mit an.  

 
 

 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 

 

 
 

Die Liste der Kostenarten, die bei den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen anfallen, ist etwas 
länger. Hierbei fallen u. a. folgende Kosten an: 
 
 Benötigen Sie oder/und Ihre Mitarbeiter 

Fort- und Weiterbildungen? Haben Sie ent-
sprechendes Wissen im kaufmännischen 
Bereich? Gibt es Verkaufsschulungen, an 
denen Sie teilnehmen wollen? 

 
 Stellen Sie Ihren Mitarbeitern die Arbeits-

kleidung zur Verfügung? 
 
 Mieten oder leasen Sie Maschinen, Geräte 

etc.? 
 
 Müssen Sie für die Nutzung von Rechten, 

Software und Ähnlichem Lizenzgebühren 
zahlen? Benötigen Sie Konzessionen für 
den Betrieb Ihres Gewerbes, z. B. für den 
Betrieb einer Gaststätte. 

 
 Haben Sie alle Gebühren berücksichtigt? 

Gewerbeanmeldung? Patentanmeldung? 
Gema? 

 

 Auch die Bank möchte etwas an Ihnen ver-
dienen, wenn Sie ein Bankkonto führen. Be-
rücksichtigen Sie hier das Disagio (Ab-
schlag) bei der Auszahlung von manchen 
Fördermitteln (96%ige Auszahlung  4% 
Disagio). 

 
 Haben Sie freiberufliche Handelsvertreter 

auf Provisionsbasis beschäftigt? 
 
 Müssen Sie für die Abfallbeseitigung auf-

kommen? Haben Sie Sonderabfälle, die Sie 
beseitigen müssen? 

 
 Benötigen Sie die Hilfe eines Rechts-anwal-

tes, der Sie bei der Erstellung des Gesell-
schafter-, Miet-, Lizenz-, Arbeitsvertrages, 
u. a. oder bei der Aufstellung der allgemei-
nen Geschäftsbedingungen berät? 

 
 Entstehen Kosten für den Notar, der für Sie 

die Handelsregistereintragung vornimmt? 
 
 Wollen Sie Ihre Erfindung patentrechtlich 

schützen lassen und brauchen dazu einen 
Patentanwalt? 

 Nicht zuletzt fallen Kosten beim Steuerbe-
rater an für die Erstberatung (wird aber oft 
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kostenfrei angeboten), Steuerberatung und 
Abschlusserstellung. 

 
 Übernehmen Sie die Buchhaltung selbst o-

der geben Sie Ihre Zahlen an ein Steuer-
büro oder an einen Buchhaltungsservice 
weiter? Wer macht die laufenden Steuerer-
klärungen? Wer die komplizierte Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung? 

 
 Was müssen Sie ausgeben für Büromate-

rial? Haben Sie schon Ordner, Kugelschrei-
ber, Blöcke, Briefumschläge, Locher, Dru-
ckerpatronen, usw.? 

 
 Abonnieren Sie Zeitungen und Zeitschrif-

ten, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen? 
Benötigen Sie spezielle Fachliteratur, um 
auf dem aktuellen Stand zu bleiben? 

 
 Haben Sie viele Briefe zu verschicken? 

Werbebriefe, Angebote oder Rechnungen? 
Wieviel Porto wird dafür anfallen? 

 
 Wie hoch schätzen Sie Ihre Telefonkosten 

für das Bürotelefon, Fax und Handy ein? 

Telefonieren Sie viel mit Lieferanten und 
Kunden? 

 
 Haben Sie eine eigene Homepage, für die 

Sie evtl. Providergebühren zahlen müssen 
(sonstige Aufwendungen für Kommunika-
tion)? 

 
 Unter der Position „sonstige betriebliche 

Aufwendungen“ sollten Sie einen Reserve-
betrag angeben, mit dem Sie eventuell ver-
gessene Kosten ausgleichen können. 

 
 Vergessen Sie nicht, dass Sie vielleicht 

auch Kleingeräte und Werkzeuge benöti-
gen werden? 
 

 
Wir können Sie nur nochmals ermahnen, die 
Liste „Planung“ in Ruhe und überlegt durchzu-
gehen, damit Sie keine für Sie relevante Position 
vergessen. Und sicher ist Ihnen auch aufgefal-
len, dass das Wort „realistisch“ in diesem Be-
reich sehr häufig erwähnt wurde. Eine realisti-
sche Planung ist der Schlüssel zum Erfolg! 
 
 

 
Betriebsergebnis und Liquidität 
 

 

Nachdem Sie Ihre Werte eingepflegt haben, er-
halten Sie im unteren Teil der Tabelle das Be-
triebsergebnis. Dieses muss nicht unbedingt im 
ersten Jahr schon positiv sein. Anlaufverluste 
müssen in vielen Branchen akzeptiert werden. 
Dennoch sollten Sie es kritisch hinterfragen: 
 
Wenn Ihr Betriebsergebnis zu positiv ist: 
 
• Haben Sie alle Kosten berücksichtigt? 
 

• Sind Zinsen und Tilgungen mit eingerech-
net? 

 

• Sind Ihre Verkaufspreise realistisch ge-
schätzt? Decken Ihre Verkaufspreise auch 
Ihre Kosten? 

 

• Ist der Umsatz realisierbar? Haben Sie Ihr 
Absatzpotenzial kritisch eingeschätzt? 

 
Wenn Ihr Betriebsergebnis zu negativ ist: 
 
• Sind Ihre Verkaufspreise realistisch ge-

schätzt? 
 

• Ist der Umsatz realistisch? 
 

• Ist Ihr Unternehmenskonzept wirklich tragfä-
hig? 

Für Unternehmen in der Gründungsphase ist je-
doch meist nicht das Betriebsergebnis das Prob-
lem. Häufig scheitern Unternehmen an man-
gelnder Liquidität. Unter Liquidität versteht man 
die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zah-
lungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen zu 
können – und dies ist in der Gründungsphase oft 
ein sehr kritischer Punkt. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, die tatsächlichen liquiden Mittel zu 
ermitteln.  
 
Für den Fall der Illiquidität sind Sie rechtlich 
dazu verpflichtet einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Oft sind es auch die Gläubiger, wie z. B. die 
Lieferanten, die Sozialversicherungen oder das 
Finanzamt, die bei offensichtlicher Zahlungsun-
fähigkeit ihrer Schuldner einen Insolvenzantrag 
stellen. 
 
Hierzu errechnet Ihnen die Planungsdatei Ihren 
Cash-Flow, d. h. die Finanzmittel, die tatsächlich 
nach Abzug der Aufwendungen im Unterneh-
men noch zur Verfügung stehen. Dem Betriebs-
ergebnis werden dazu die Abschreibungen wie-
der hinzugerechnet, da diese zwar durch die 
Umsätze verdient, aber nicht ausgegeben wer-
den müssen. 
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Der Cash-Flow steht Ihnen zur Verfügung, um 
bei Personengesellschaften die Privatentnah-
men (es wird kein Gehalt ausbezahlt) bzw. bei 
Kapitalgesellschaften die Ausschüttungen zu 
decken, und um Investitionen und Tilgungen tä-
tigen zu können.  
 

Kann durch den Cash-Flow die Liquidität für das 
Unternehmen, für die Privatentnahmen, für die 
Investitionen und für die Tilgungen nicht aufge-
bracht werden, müssen Finanzmittel von außen 
in das Unternehmen entweder in Form von Ein-
lagen oder Krediten (langfristige Darlehen, Kon-
tokorrentkredit) fließen. 
 

Abb.17: Liquiditätsberechnung .

Auch hier werden bei der Planung der Liquidität 
die gelb hinterlegten Bereiche automatisch er-
gänzt. Dies sind die Positionen Privatentnahme 
sowie der Kapitaldienst (Darlehensaufnahmen 
bzw. Tilgung). Die übrigen Liquiditäteinlagen 
sollten Sie in der „Planung“ be Privat-/Kapital-
einlagen einpflegen.  
 
Beachten Sie genau, wann die einzelnen Positi-
onen zur Zahlung fällig sind: Wann fließt das 
Geld tatsächlich vom Konto ab? Genauso bei 
den Einnahmen: Wann wird das Geld voraus-
sichtlich am Konto eingehen?  
 
Cash-Flows zuzüglich der Liquiditätszu- bzw. 
abzüglich der Liquiditätsabflüsse ergeben die 
Kapitaldienstgrenze, d. h. den Betrag, von dem 
Darlehenstilgungen geleistet werden können. 
Die dem Unternehmen zur Verfügung stehende 
Liquidität ergibt sich schlussendlich nach Leis-
tung der Tilgungen.  

Die Zeile Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag 
kum. (kumuliert) (15) sollte immer positiv sein 
bzw. eine Liquidität von zwei bis drei Monatsum-
sätzen aufweisen, je nachdem, wie die Zah-
lungsgewohnheiten der Kunden in der jeweili-
gen Branche sind, um Auftrags- und Kostenvor-
finanzierungen gewährleisten zu können. Im 
Planungsblatt „Liquidität“ können Sie sich die 
Höhe der benötigten Reserve ermitteln. 
 
Sind alle Daten im Blatt „Planung“ eingegeben, 
können Sie Ihre Planung mit dem Button „Pla-
nung abgeschlossen“ (16) fertigstellen. Diese 
Funktion bewirkt, dass nur die Zeilen in der Pla-
nung eingeblendet bleiben, in denen Zahlen ein-
gegeben sind. Wollen Sie die Planung nach Ab-
schluss noch einmal bearbeiten, drücken Sie 
den Button „Planung bearbeiten“. 
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Liquidität 
 

 

Wie bereits erwähnt ist die Liquidität die kritische 
Größe vor allem bei jungen Unternehmen. Da-
her sollten Sie darauf achten, dass Ihrem Unter-
nehmen je nach Branche, Zahlungsziel und 
Zahlungsmoral stets mindestens Liquidität in 
Höhe von zwei bis drei Monatsumsätzen zur 
Verfügung stehen, denn oft erfolgen die Zah-
lungseingänge leider nicht in dem Monat, in dem 
Sie den Umsatz in Ihre Planung einrechnen.  
 
Auch Ihre Kunden können in Zahlungsverzug 
kommen, oder schlimmer noch, zahlungsunfä-
hig werden. Bedenken Sie auch, dass Sie  even-
tuell ein Zahlungsziel eingeräumt haben (3-4 
Wochen), Sie aber vielleicht im Gegenzug bei 
Ihren Lieferanten mit Vorauskasse bezahlen 
müssen. 
 
Eine negative Liquidität kann sehr schnell das 
Aus für Ihr Unternehmen bedeuten, obwohl ge-
nügend Aufträge vorhanden wären. Achten Sie 
darauf, dass das notwendige Kapital bereitsteht, 
so dass Ihre Existenz auch in mageren Monaten 
nicht gefährdet ist.  

Je nachdem, in welcher Branche Sie sind, wer-
den Rechnungsstellung und Zahlungseingang 
entweder nahe beisammen oder ziemlich weit 
auseinander liegen. So fallen z. B. bei einer Bä-
ckerei Leistung und Zahlung meist zusammen, 
für eine Schreinerei dagegen kann es zu bedeu-
tenden Verzögerungen kommen, bis das Geld 
vom Kunden überwiesen wird; im Gegenzug 
muss man aber das Material vorfinanzieren.  
 
Zur Liquiditätsplanung können Sie die Tabelle 
„Liquidität“ verwenden. Bei der Liquiditätsbe-
rechnung werden die Umsatzsteuerzuflüsse 
und -abflüsse berücksichtigt, da diese zwar 
keine Auswirkung auf Ihr Betriebsergebnis ha-
ben, jedoch zahlungswirksam werden, d. h. z. B. 
bei der doppelten Buchführung werden die Um-
sätze sofort bei Rechnungsstellung ver-bucht 
und damit wird die Umsatzsteuer sofort fällig, 
obwohl Ihr Kunde noch nicht bezahlt haben 
muss.  
 

 
Abb.18: In dieser Liquiditätsberechnung wird die Umsatzsteuer berücksichtigt.
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Ausfüllhinweise: 
 

• Bei der Liquiditätsplanung haben Sie die Be-
rechnungsmöglichkeit (in Zelle M2), dass 
der Zahlungseingang „im selben Monat“, 
„nach 1 Monat“, oder „nach 2 Monaten“ er-
folgt (17). Haben Sie die Auswahl durch das 
Dropdown-Menü getroffen, drücken Sie 
bitte den rechts daneben platzierten Button, 
so dass die Umsätze entsprechend Ihrer 
Vorgabe verschoben werden. 

 
 Haben Sie ein besonderes Augenmerk auf 

die Zeile „Freie Liquidität“, die immer positiv 
sein sollte. Errechnet sich ein negativer Be-
trag, v. a. über einen längeren Zeitraum, 
kann das die Zahlungsunfähigkeit Ihres Un-
ternehmens und somit das Aus bedeuten, 

wenn Sie nicht zusätzliche Liquidität in das 
Unternehmen hineinbringen können. 

 
 Überprüfen Sie deshalb im gesamten Pla-

nungszeitraum, ob negative Beträge auftre-
ten und wenn ja, wie hoch der maximale, ne-
gative Stand ist. Dieser Betrag ist mindes-
tens zur Liquiditätssicherung in das Unter-
nehmen einzubringen, sei es in Form von 
Einlagen oder Darlehen.  

 
 Berücksichtigen Sie dabei, dass die Investi-

tionen und der Betriebsmittelbedarf fristen-
kongruent finanziert sind, d. h. langfristige 
Investitionen sollten genauso lange und Be-
triebsmittel wie Material-, Personalkosten 
usw. kurzfristiger, z. B. durch Kontokorrent, 
finanziert werden (siehe auch Planungsblatt 
„Investitionen – Finanzierung“) 

 

 
 
Plandatenauswertung 
 
Die Ergebnisse Ihrer Planung können Sie in 
übersichtlicher Form auf den Datenblättern 
„Plan 01“ bis „Plan 03“ sehen. Die „3-Jahres-
Planung“ ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung 
Ihres Unternehmens realistisch einzuschätzen.  
 
Planen Sie daher auch wirklich die ersten drei 
Geschäftsjahre durch. Auch Ihre Bank wird sich 
für die Finanzierungsentscheidung nicht mit ei-
ner Ein-Jahres-Planung zufrieden geben.  
 
I. d. R. beginnt die Rückzahlung der öffentlichen 
Darlehen frühestens im zweiten Jahr. Aus die-
sem Grund möchte die Bank sicherstellen, dass 

Ihr Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auch in 
der Lage sein wird, die Darlehen zu bedienen. 
 
Ihre Planerstellung ist somit abgeschlossen und 
kann Ihnen als Basis für Ihre weiteren Entschei-
dungen dienen: 
 
• Ist Ihr Gründungsvorhaben tragfähig? 
• In welchen Punkten muss es noch verbes-

sert werden? 
• Welche Finanzierungsquellen sind für Sie 

interessant? 
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Abb.19: Erste Jahresplanung der Schreinerei Mustermann. 
 

Drucken der Planauswertungen 
 

 
 

Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die Planungen auszudrucken: 
 
Der Ihnen sicherlich bekannte Weg ist, die Ta-
bellen direkt über die Excelfunktion „Drucken“ 
tabellenweise auszudrucken. Dabei werden je-
doch alle Tabellenjahre nacheinander gedruckt. 
 
Wollen Sie die Planung jahrweise drucken,     (d. 
h. Detailplanung und Planungszusammenfas-
sung für das jeweilige Jahr) können Sie dies 
über die Funktionen „1. Jahr drucken“, „2. Jahr 
drucken“ und „3. Jahr drucken“ (18) auslösen. 
Dabei muss pro Jahr die Funktion betätigt wer-
den. 

Dabei werden nur die Planungen mit Inhalt ge-
druckt. Die entsprechenden Buttons finden Sie 
in der „Planung“ in Zeile 2 über der Gesamtjah-
resspalte. 
 
Über den Button „Drucken“ (19) auf der „Pla-
nungstabelle“ gelangen Sie als dritte Druckmög-
lichkeit auf das Druckauswahlmenü. Dort kön-
nen Sie die jeweiligen Tabellen ankreuzen (klei-
nes x) und den Button „Planungen drucken“ drü-
cken. Damit werden alle angekreuzten Planun-
gen am Drucker ausgegeben. Bitte löschen Sie 
vorab die Beispielkreuze. 
 
 
 

Abb.20: Die Planungstabellen können über mehrere Möglichkeiten ausgedruckt werden.
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Abb.21: Durch Ankreuzen der Tabellen werden diese gedruckt.  
 

Schlussbemerkung 
 

 

Wir haben im Rahmen unserer Beratungstätig-
keit die Erfahrung machen müssen, dass Unter-
nehmen oft so sehr auf ihr Tagesgeschäft kon-
zentriert sind, dass sie die Steuerung und Kon-
trolle, also die Überwachung der Unterneh-
menszahlen vernachlässigen.  
 
Unser Ziel ist es, Sie mit Hilfe dieser Planungs-
datei dabei zu unterstützen, dass dieses Prob-
lem für Sie und Ihr Unternehmen gar nicht erst 
entsteht. Wir möchten Sie daher dazu ermuti-
gen, von Anfang an auf eine gute Planung und 
eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Unter-
nehmenszahlen zu achten. Gerne unterstützen 
wir von der Hans Lindner Stiftung Sie hierbei. 
 
Zusammen mit Ihrem Businessplan ergibt die Fi-
nanzplanung ein optimales Konzept, das Ihnen 
die Entscheidung, sich selbständig zu machen 
oder nicht, erleichtert. Außerdem sind diese Un-
terlagen Grundlage für Ihre Bankgespräche. 
 
Mit einer weiteren Datei bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, eine Plan-/Istanalyse aufzustellen. 
Diese Datei erhalten Sie im Rahmen unseres 
Betreuungsprogrammes ebenfalls.  

 
Sollten Sie jedoch Ihr Unternehmen auch nach 
Ablauf der ersten drei Jahre mit Hilfe des HLS-
Planungstools steuern wollen, so melden Sie 
sich einfach bei uns. Wir helfen Ihnen, Ihre Datei 
wieder fit für die Zukunft zu machen. 
 
Für den Fall, dass Ihnen die nötige Zeit aller-
dings fehlt, um sich in das Planungstool einzu-
arbeiten und das anschließende Controlling 
selbst durchzuführen, bieten wird Ihnen auch 
hier unsere Unterstützung an. Wir können für 
Sie die aus der Buchführung erstellten Unterla-
gen prüfen und Ihnen regelmäßig eine Rückmel-
dung über Ihren Geschäftsverlauf bieten. Diese 
Leistungen können wir Ihnen aufgrund des Ar-
beitsaufwands, sowie aus stiftungsrechtlichen 
Gründen, leider nicht kostenlos anbieten. Bei In-
teresse wenden Sie sich aber gerne einfach an 
unser Beraterteam. 
 

Ihr Team der Hans Lindner Stiftung & 
Hans Lindner Regionalförderung 
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Begriffserläuterung 
 

 

Cash Flow 
 
Bei wörtlicher Übersetzung heißt Cash Flow 
Kassen- oder Finanzfluss. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht versteht man darunter den 
Nettozugang an liquiden Mitteln (Einnahmen –
Ausgaben), den ein Unternehmen innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraumes aus Umsatz und 
anderen laufenden Operationen erwirtschaftet 
hat. Damit könnte die Liquiditätslage eines Un-
ternehmens genau erfasst werden, wenn eine 
eigenständige Zahlungsmittelbewegungsrech-
nung, basierend auf Einnahmen und Ausgaben, 
erstellt würde. Dies ist in den meisten Unterneh-
men nicht der Fall. Da aber Aussagen über die 
finanzielle Lage (Liquidität) für ein Unternehmen 
von besonderer Bedeutung sind, wird versucht, 
mit der Cash Flow Rechnung eine aussagefä-
hige Hilfsrechnung zu erstellen. 
 

Controlling 
 
Controlling kann als ein sich selbst steuerndes 
Regelsystem begriffen werden: 
 
• Umsetzung von Unternehmenszielen in 

Planzahlen und Budgets 
• Feststellung von Abweichungen (Soll-Ist-

Vergleich) 
• Analyse der Abweichungen (Erkennen von 

Krisensignalen, Krisen- und Abweichungs-
ursachen; Berichterstattung an die Ge-
schäftsleitung) 

• Vorschläge für die Regelung von Störgrö-
ßen, z. B. Planänderung oder verbesserte 
Durchführung der bisher geplanten Maß-
nahmen. 
 

Aber Controlling ist nicht gleich Kontrolle. Heute 
versteht man unter Controlling auch: 
 
• „Unternehmenssteuerung“ 
• „Betriebswirtschaftliches Gewissen des Un-

ternehmens“ 
• „Krisenmanagement“ 
 
Deshalb ist Controlling auf das engste mit den 
Führungsaufgaben Zielsetzung, Planung, Ent-
scheidung und Kontrolle verknüpft. 
 

Finanzplan 
 
Einen umfassenden und detaillierten Einblick in 
Mittelherkunft und Mittelverwendung kann ein 
Finanzplan schaffen. Er ist eine Gegenüberstel-
lung der voraussichtlichen Ein- und Auszahlun-
gen eines Unternehmens für einen bestimmten 
Zeitraum. Man unterscheidet kurz-, mittel- und 
langfristige Finanzpläne, wobei der kurzfristige 

Zeitraum von einem Tag bis zu einer Woche ge-
hen kann, der mittelfristige etwa ein Jahr um-
fasst und der langfristige zwischen drei und fünf 
Jahren beinhaltet. 
 
Ein Finanzplan darf nicht isoliert vom restlichen 
Unternehmensgeschehen betrachtet werden. 
Um zu einer vollständigen, das gesamte Unter-
nehmen umfassenden Aussage zu gelangen, 
müssen alle anderen Teilpläne des Unterneh-
mens bei der Erstellung des Finanzplanes be-
rücksichtigt werden. Von Bedeutung sind insbe-
sondere Absatz- und Umsatzplan, Produktions- 
und Lagerplan, Personalplan sowie lnvestitions- 
und Desinvestitionsplan. Ist der Finanzplan auf-
gestellt, entsteht in der Regel eine Überdeckung 
(Überliquidität) oder eine Unterdeckung (Unter-
liquidität). Beide Zustände sind für das Unter-
nehmen nicht erstrebenswert, da es zu den wei-
ter oben genannten Problemen führen kann. Ziel 
ist es vielmehr, ein dauerhaftes finanzielles 
Gleichgewicht zu erreichen. 
 

Liquidität 
 
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit eines 
Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen 
fristgerecht erfüllen zu können. Illiquidität führt 
unweigerlich zur Insolvenz, wodurch die hohe 
Bedeutung der Liquidität für ein Unternehmen 
deutlich wird. 
 

Abschreibung 
 
Abschreibungen sollen den Werteverzehr von 
Wirtschaftsgütern im Unternehmen abbilden. Sie 
sind zahlungsunwirksame Aufwendungen, die 
den Unternehmensgewinn senken. Diese Abset-
zungen sind berechnete Werte über die Nutzungs-
dauer des Wirtschaftsgutes. 
 
Für geringwertige Wirtschaftsgüter gelten Sonder-
regeln: 
 
Werden in Ihrem Unternehmen abnutzbare, bewegli-
che (körperliche) und selbstständig nutzbare Wirt-
schaftsgüter angeschafft (z. B. Maschinen, PC, Büro-
möbel), die mehr als 250,-- € gekostet haben, können 
Sie sich für eine Abschreibung mit oder ohne Sam-
melposten entscheiden: 
 
Abschreibung mit Sammelposten: 
Bei Anschaffungskosten und Herstellkosten von mehr 
als 250,-- € und bis maximal 1.000,-- € können Sie 
einen Sammelposten bilden. Dieser wird dann über 
fünf Jahre zu jeweils 20 Prozent abgeschreiben. 
Wenn ein Wirtschaftsgut (zum Beispiel ein Handy) 
nicht mehr genutzt wird, kann es nicht vorzeitig abge-
schreiben und aus dem Sammelposten herausge-
rechnet werden, sondern muss als Teil des Sammel-
postens weiter abgeschrieben werden – auch wenn 
es sich längst um Elek-tronikschrott handelt. 
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Abschreibung ohne Sammelposten: 
Bei Anschaffungskosten und Herstellkosten bis 800 € 
(voraussichtlich ab 2024 1.000 €) können Sie die So-
fortabschreibung oder die lineare Abschreibung wäh-
len. Ab 800,01 € (2024: 1.000,01 €) ist dann nur noch 
die lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer mög-
lich.  


